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Den Bayer-Geschäftsbericht können Sie mit der Karte bestellen.
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Kennzahlen  

 2012 2013 Veränderung

 in Mio € in Mio € in %

Umsatzerlöse 39.741 40.157 1,0

EBIT1 3.928 4.934 25,6

EBIT vor Sondereinflüssen2 5.639 5.773 2,4

EBITDA3 6.916 7.830 13,2

EBITDA vor Sondereinflüssen2 8.280 8.401 1,5

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen4 20,8 % 20,9 %  

Ergebnis vor Ertragsteuern 3.176 4.207 32,5

Konzernergebnis 2.403 3.189 32,7

Ergebnis je Aktie (in €)5 2,91 3,86 32,6

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)6 5,30 5,61 5,8

Brutto-Cashflow7 4.556 5.832 28,0

Netto-Cashflow8 4.530 5.171 14,2

Nettofinanzverschuldung 7.022 6.731 – 4,1

Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 2.012 2.155 7,1

Forschungs- und Entwicklungskosten 3.013 3.190 5,9

Dividende pro Aktie der Bayer AG in € 1,90 2,10 10,5

Vorjahreswerte angepasst 
1  EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
2  EBIT(DA) vor Sondereinflüssen sind Kennzahlen, die nach den internationalen Rechnungslegungsvor-

schriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. 
Das EBITDA vor Sondereinflüssen ist eine geeignetere Kennzahl für die Beurteilung der operativen 
Geschäftstätigkeit, da es weder durch Abschreibungen oder Wertaufholungen von immateriellen  
Ver mögenswerten und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse beeinträchtigt ist. Das Unternehmen 
möchte dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage vermitteln, das im Zeitablauf vergleich-
bar und zutreffend informiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht,  Kapitel 16.2 „Ermittlung  
des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“, S.121 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

3  EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen und abzüglich Wertaufholungen von immateriellen Vermögens-
werten und Sachanlagen. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.2 „Ermittlung des 
EBIT(DA) vor  Sondereinflüssen“, S.121 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

4  Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sonderein-
flüssen und den Umsatzerlösen. 

5  Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch 
durchschnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16],  
S. 225 im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

6  Das bereinigte Ergebnis je Aktie ist eine Kennzahl, die nach den internationalen Rechnungslegungsvor-
schriften nicht definiert ist. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild 
der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbar und zutreffend informiert. Zur Ermittlung 
des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.3 „Bereinigtes 
Ergebnis je Aktie“, S. 122 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

7  Brutto-Cashflow: Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich Finanz-
ergebnis abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertrag steuern zuzüglich Abschreibungen abzüglich 
Wertauf holungen zuzüglich bzw. ab züglich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Ge-
winne bzw.  zuzüglich Verluste aus dem Abgang von langfristigen Ver mögenswerten  abzüglich Gewinne 
aus der Neubewertung bisheriger Vermögens werte bei stufenweisem Unternehmenserwerb. Die Position 
Ver änderung der Pensionsrückstellungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirk samer Effekte 
im Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsver-
pflichtungen. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.5 „Finanzlage und Investitionen 
Bayer-Konzern“, S. 125 ff. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

8  Netto-Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7.
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Tagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2014 Tagesordnung

Einladung

Wir berufen hiermit unsere ordentliche 
Hauptversammlung ein auf Dienstag, den  
29. April 2014, um 10:00 Uhr, Congress- 
Centrum Koelnmesse, Eingang Nord, Halle 7, 
Deutz-Mülheimer-Straße 111, 50679 Köln.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 
des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammen-
gefassten Lageberichts, des Berichts des Aufsichts-
rats, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
übernahmerelevanten Angaben und des Vorschlags 
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2013, sowie Beschluss-
fassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten im 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 1.736.590.396,80 zur 
Ausschüttung einer Dividende von Euro 2,10 je dividen-
denbe rechtigter Aktie zu verwenden.

Die Dividendensumme beruht auf der Anzahl der dividen-
denberechtigten Aktien am Tag der Aufstellung des Jah res-
abschlusses durch den Vorstand. Falls die Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien hält 
und deshalb die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptver-
sammlung dividendenberechtigten Aktien niedriger ist 
als diejenige am Tag der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptver-
sammlung einen entsprechend angepassten Gewinnver-
wendungsvorschlag unterbreiten mit der Maßgabe, dass 
bei unveränderter Ausschüttung einer Dividende von 
Euro 2,10 je Aktie der verbleibende Betrag des Bilanz-
gewinns auf neue Rechnung vorgetragen wird. 
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Tagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2014

Der vom Vorstand am 17. Februar 2014 aufgestellte Jahres-
abschluss ist vom Aufsichtsrat am 26. Februar 2014 gemäß 
§ 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) gebilligt worden; der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat der 
Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. Einer Be-
schlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung 
des Jahresabschlusses oder zur Billigung des Konzernab-
schlusses nach § 173 AktG bedarf es deshalb nicht. Auch 
die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptver-
sammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugäng-
lich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der Be-
schlussfassung über die Gewinnverwendung – einer 
Beschlussfassung hierzu bedarf.

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für die-
ses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 endet 
die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr.-Ing.  
Ekkehard D. Schulz, Krefeld, und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ernst-Ludwig Winnacker, München. Daher ist eine Wahl 
von zwei Vertretern der Anteilseigner erforderlich. Der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 
101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Mitbestim-
mungsgesetz 1976 aus je 10 Mitgliedern der Anteilseigner 
und der Arbeitnehmer zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf einen entsprechen-
den Vorschlag des Nominierungsausschusses – vor, als 
Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen 

A)   Frau Dr. rer. nat. Simone Bagel-Trah,  
Unternehmerin, Vorsitzende des Aufsichtsrats und 
Gesellschafterausschusses Henkel AG & Co. KGaA,  
Düsseldorf,

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2018  
beschließt
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B)   Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst-Ludwig Winnacker, 
Generalsekretär des Human Frontier Science Program 
(Straßburg),  
München, 
für die Zeit bis zum Ablauf des 29. April 2016.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseigner-
vertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Wahlen 
sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden.

Frau Dr. rer. nat. Bagel-Trah ist zurzeit nicht Mitglied des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft. Sie ist bei den nachfolgend 
aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremiums: 
Henkel AG & Co. KGaA (Aufsichtsrat und Gesellschafter-
ausschuss, jeweils Vorsitz) 
Henkel Management AG (Vorsitz) 
Heraeus Holding GmbH 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winnacker ist von der Hauptver-
sammlung 2012 zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur 
Hauptversammlung 2014 gewählt worden und soll nun 
für zwei weitere Jahre wiedergewählt werden. Als sein 
Nachfolger soll gemäß derzeitiger Planung Herr Prof.  
Dr. Wolfgang Plischke der ordentlichen Hauptversammlung 
des Jahres 2016 zur Wahl vorgeschlagen werden, damit 
auch weiterhin ein Mitglied mit besonderer Kompetenz 
im Bereich der Forschung dem Gremium angehört. Prof. 
Dr. Plischke scheidet zum Ablauf des 29. April 2014 aus 
dem Vorstand der Gesellschaft aus, sodass seine gesetz-
lich vorgesehene Wartezeit (sogenannte „Cooling-off-  
Periode“) für die Mitgliedschaft früherer Vorstandsmit-
glieder im Aufsicht srat (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG) 
zwei Jahre später in 2016 abläuft. 

Prof. Dr. Winnacker ist bei den nachstehend aufgeführten 
Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- oder auslän-
dischen Kontrollgremiums:  
Bayer Aktiengesellschaft 
Wacker Chemie AG

Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex wird auf das Folgende hingewiesen: 
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Abgesehen davon, dass Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Winnacker bereits gegenwärtig Mitglied des Aufsichtsrats 
der Gesellschaft ist, bestehen nach Einschätzung des  
Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der Haupt-
versammlung maßgebenden persönlichen oder geschäft-
lichen Beziehungen zwischen Frau Dr. Bagel-Trah bzw. 
Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winnacker einerseits und 
den Gesellschaften des Bayer-Konzerns, den Organen der 
Bayer Aktiengesellschaft oder einem direkt oder indirekt 
mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der 
Bayer Aktiengesellschaft beteiligten Aktionär andererseits.

5. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I, 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 
Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung
Das derzeitige Genehmigte Kapital I (§ 4 Abs. 2 der  
Satzung) läuft zum 29. April 2015 und damit voraussicht-
lich bereits vor der für das Jahr 2015 geplanten ordent-
lichen Hauptversammlung aus. Daher soll es durch ein 
neues Genehmigtes Kapital I in unveränderter Höhe von 
Euro 530.000.000,00 (das entspricht rund 25 % des aktu-
ell bestehenden Grundkapitals) ersetzt werden, wobei das 
bestehende Genehmigte Kapital I nur und erst dann auf-
gehoben werden soll, wenn sichergestellt ist, dass das 
neue Genehmigte Kapital I zur Verfügung steht. Bei Aus-
nutzung dieses neuen Genehmigten Kapitals I soll den 
Aktionären grundsätzlich ein  Bezugsrecht eingeräumt 
werden; jedoch soll der Vorstand ermächtigt werden, für 
bestimmte Zwecke das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Der antei-
lige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen 
Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben werden, darf 20 % 
des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 
nicht übersteigen. Zur Ausgabe von Aktien gegen Sach-
einlagen darf das neue Genehmigte Kapital I nur in einem 
Umfang von bis zu maximal Euro 423.397.120,00 (das 
entspricht knapp 20 % des aktuell bestehenden Grund-
kapitals) ausgenutzt werden.

Von der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien aus dem 
neuen Genehmigten Kapital I darf der Vorstand unter 

DE_02_Einladung_zur_Bayer_HV_Innenteil.indd   6 22.02.14   10:15



7

TagesordnungTagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2014

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre demgemäß 
nur in einem Umfang von maximal 20 % des aktuell be-
stehenden Grundkapitals Gebrauch machen. Vorbehalt-
lich einer von einer nachfolgenden Hauptversamm lung 
beschlossenen, neuerlichen Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss wird der Vorstand darüber hinaus aber 
auch eine Ausgabe bzw. Veräußerung von Aktien oder 
von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten berücksichtigen, die auf der 
Grundlage anderer, dem Vorstand insoweit erteilter Er-
mächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre (siehe die Beschlussvorschläge zu TOP 6, 7 und 8) 
erfolgen, und zwar mit der Maßgabe, dass er insgesamt 
die ihm erteilten Ermächtigungen zu Kapitalmaßnahmen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nur zu 
einer Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von maximal 
20 % des aktuell bestehenden Grundkapitals nutzen wird. 
Hieran hält sich der Vorstand so lange gebunden, solange 
nicht eine zukünftige Hauptversammlung neuerlich über 
eine Ermächtigung des Vorstands zu Kapitalmaßnahmen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Beschluss 
gefasst hat. Auf den Bericht des Vorstands an die Haupt-
versammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zum Genehmigten Kapital I (TOP 5) 
sowie die entsprechenden Berichte des Vorstands zum 
Genehmigten Kapital II (TOP 6), zur Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen (TOP 7) sowie 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (TOP 8) 
wird insoweit hingewiesen.  

Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 
vor, folgenden Beschluss zu fassen:

(1)  Die in § 4 Abs. 2 der Satzung enthaltene Ermächtigung 
des Vorstands, bis zum 29. April 2015 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
um bis zu Euro 530.000.000,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital I), wird nach näherer Maßgabe der 
nachfolgenden Nr. (5) mit Wirkung auf den dort be-
stimmten Zeitpunkt der Handelsregistereintragung 
aufgehoben.

(2)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 
28. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien 
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einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 
530.000.000,00 zu erhöhen. Die Ausgabe neuer auf 
den Namen lautender Stückaktien kann dabei  
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen erfolgen, wobei 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insgesamt nur 
um bis zu Euro 423.397.120,00 erfolgen dürfen (Ge-
nehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären grund-
sätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugs-
recht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß  
§ 186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der Vorstand 
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen:

• für Spitzenbeträge, die sich bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen aufgrund des  
Bezugsverhältnisses ergeben, 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren 
Konzern gesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfül-
lung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde,

• wenn die Ausgabe der Aktien im Rahmen der Zulas-
sung von Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen 
Börse erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das 
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfal-
lende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des zum 
Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung beste-
henden Grundkapitals oder – sofern dieser Betrag 
niedriger ist – 10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals nicht 
überschreitet,

• sofern die Kapitalerhöhung zur Gewährung von Aktien 
gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteili-
gungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermö-
gensgegenständen erfolgt,

• zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende 
(scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten 
wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder 
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teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer 
Aktien aus dem Genehmigten Kapital I in die Gesell-
schaft einzulegen. 

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien ent-
fällt, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gegen Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben werden, darf 
insgesamt 20 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht übersteigen. Über den Inhalt der Aktien-
rechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe 
einschließlich des Ausgabebetrages entscheidet der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

(3)  § 4 Abs. 2 der Satzung erhält mit Eintragung der Auf-
hebung des bisherigen Absatzes 2 von § 4 der Satzung 
im Handelsregister die folgende Fassung:

 „(2)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis 
zum 28. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender 
Stückaktien einmalig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt Euro 530.000.000,00 zu erhöhen. Die Aus-
gabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien 
kann dabei gegen Bar- und / oder Sach einlagen  
erfolgen, wobei Kapitalerhöhungen gegen  
Sacheinlagen insgesamt nur um bis zu Euro 
423.397.120,00 erfolgen dürfen (Genehmigtes 
Kapital I). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich 
ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht 
kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 
Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der Vorstand ist je-
doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen:

 •  für Spitzenbeträge, die sich bei Kapitalerhöhun-
gen gegen Bar- und / oder Sacheinlagen auf-
grund des Bezugsverhältnisses ergeben, 

 •  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren 
Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-
schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 
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Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wand-
lungspflicht zustünde,

 •  wenn die Ausgabe der Aktien im Rahmen der Zu-
lassung von Aktien an einer ausländischen Börse 
erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das 
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung dieser 
Ermäch tigung bestehenden Grundkapitals oder – 
sofern dieser Betrag niedriger ist – 10 % des 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet,

 •  sofern die Kapitalerhöhung zur Gewährung von 
Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des  
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt,

 •  zur Durchführung einer sogenannten Aktiendivi-
dende (scrip dividend), bei der den Aktionären 
angeboten wird, ihren Dividendenanspruch 
wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage 
gegen Gewährung neuer Aktien aus dem Geneh-
migten Kapital I in die Gesellschaft einzulegen. 

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien ent-
fällt, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gegen Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben werden, darf 
insgesamt 20 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht übersteigen. Über den Inhalt der Aktien-
rechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe 
einschließlich des Ausgabebetrages entscheidet der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.“

(4)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 1 und 2 der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals I oder nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist anzupassen.

(5)  Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des be-
stehenden Genehmigten Kapitals I nur zusammen mit 
der beschlossenen Schaffung des neuen Genehmigten 
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Kapitals I in Höhe von Euro 530.000.000,00 mit der 
entsprechenden Satzungsänderung gemäß vorstehen-
der Nr. (3) zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden mit der Maßgabe, dass die Aufhebung des 
bestehenden Genehmigten Kapitals I nur in das Handels-
register eingetragen werden soll, wenn sichergestellt 
ist, dass zeitgleich oder im unmittelbaren Anschluss 
daran das neue Genehmigte Kapital I in das Handels-
register eingetragen wird.

Zu Tagesordnungspunkt 5: Bericht des Vorstands 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG
Bei der Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals I 
wollen wir unseren Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht einräumen und nur in den nachfolgend umschrie-
benen Fällen die Möglichkeit haben, es auszu schließen, 
wobei auf neue Aktien, die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben werden, nur ein anteili-
ger Betrag am Grundkapital entfallen darf, der 20 % des 
aktuell bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- 
und / oder Sacheinlagen dient dazu, dass im Hinblick auf 
den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikab-
les Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden 
insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge 
die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und 
die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf 
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu-
gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft oder ihren 
Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung 
dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis 
nicht entsprechend der sogenannten Verwässerungs-
schutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen 
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ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern 
der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungs rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach 
Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zu stehen 
würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die 
Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I 
unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen 
beiden Alternativen zu wählen.

Von der zusätzlichen Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 
wird der Vorstand nur bei Ausgabe von Aktien im Rahmen 
der Zulassung von Aktien der Gesellschaft an einer aus-
ländi schen Börse Gebrauch machen. 

Im Falle ausländischer Kapitalmärkte kann ein breiterer 
Zugang der Investoren zur Aktie der Gesellschaft teilweise 
nur durch eine Aktienplatzierung mit der dafür notwendi-
gen Zulassung der Aktie an einer Börse in dem jeweiligen 
Land ermöglicht werden. Der Vorstand möchte mit der 
vorgeschlagenen Ermächtigung des Genehmigten Kapi-
tals I soweit wie möglich vorbereitet sein, um gegebenen-
falls in der Zukunft von einer sich bietenden Möglichkeit 
zur Zulassung und Platzierung von Aktien an einer auslän-
dischen Börse kurzfristig Gebrauch machen zu können. 
Der Gesellschaft wird so im Interesse aller Aktionäre der 
für eine solche Börsenzulassung im Ausland gegebenen-
falls notwendige Handlungsspielraum eröffnet. Dazu ist 
es allerdings erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre 
insoweit auszuschließen. 

Der Vorstand  wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch 
machen, wenn die Zulassung von Aktien der Gesellschaft 
an einer ausländischen Börse im Unternehmensinteresse 
liegt. Die im Rahmen der Zulassung von Aktien der Ge-
sellschaft an einer ausländischen Börse unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung der Ermächtigung.  

Insgesamt ist damit sichergestellt, dass die Vermögens- 
wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei  
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einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre angemessen  
gewahrt werden.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen dient dem Zweck, 
den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen oder sonstiger 
Vermögensgegenstände gegen Gewährung von Aktien zu 
ermöglichen. Führt der Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder 
der Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände im Wege 
der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei dem Ver-
käufer zu Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus 
sonstigen Gründen eher an dem Erwerb von Aktien an 
der Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, 
stärkt die Möglichkeit, Aktien als Gegenleistung anbieten 
zu können, die Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im 
Einzelfall kann es auch aufgrund einer besonderen Inter-
essenlage der Gesellschaft geboten sein, dem Verkäufer 
neue Aktien als Gegenleistung für eine Unternehmensbe-
teiligung anzubieten. Durch das Genehmigte Kapital I 
kann die Gesellschaft bei sich bietenden Gelegenheiten 
schnell und flexibel reagieren, um in geeigneten Einzel-
fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligun-
gen an Unternehmen oder aber sonstige Vermögensge-
genstände gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben.  
Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht dadurch 
im Einzelfall eine optimale Finanzierung des Erwerbs  
gegen Ausgabe neuer Aktien mit der damit verbundenen 
Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. 

Die Verwaltung wird die Möglichkeit der Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
aus dem Genehmigten Kapital I in jedem Fall nur dann 
nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert 
der Gegenleistung, d.h. der Wert des zu erwerbenden 
Unternehmens, Unternehmensteils oder der zu erwer-
benden Beteiligung oder des sonstigen Vermögensge-
genstands, in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen. Dabei soll der Ausgabepreis der zu begebenden 
neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs ausgerichtet 
werden. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom Bezugs-
recht ausgeschlossenen Aktionäre wird also vermieden.
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Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch 
ermächtigt sein, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, um eine sogenannte Aktiendividen-
de (scrip dividend) zu optimalen Bedingungen durchfüh-
ren zu können. Bei der Aktiendividende wird den 
Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungs-
beschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch 
auf Auszahlung der Dividende als Sacheinlage in die 
Gesellschaft einzulegen, um neue Aktien der Gesellschaft 
zu beziehen. 

Die Durchführung einer Aktiendividende kann als echte 
Bezugsrechtsemission insbesondere unter Beachtung der 
Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist 
von 2 Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des 
Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Be-
zugsfrist) erfolgen. Dabei werden den Aktionären nur  
jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich 
des Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis 
für eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw. diesen übersteigt), 
sind die Aktionäre auf den Bezug der Bardividende ver-
wiesen und können insoweit keine Aktien zeichnen; ein 
Angebot von Teilrechten ist ebenso wenig vorgesehen 
wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten 
oder Bruchteilen davon. Weil die Aktionäre anstelle des 
Bezugs neuer Aktien insoweit eine Bardividende erhalten, 
erscheint dies als gerechtfertigt und angemessen. 

Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation vor-
zugswürdig sein, die Gewährung einer Aktiendividende 
anzubieten und vorzubereiten, ohne insoweit an die Be-
schränkungen des § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist 
von 2 Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des 
Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Be-
zugsfrist) gebunden zu sein. Der Vorstand soll deshalb 
auch ermächtigt sein, zwar allen Aktionären, die dividen-
denberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen 
Gleich behandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien 
zum Bezug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs  
anzubieten, jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszu-
schließen. Die Durchführung der Aktiendividende unter 
formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die 
Durchführung der Kapitalerhöhung zu flexibleren Bedin-
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gungen. Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären 
die neuen Aktien angeboten werden und überschießende 
Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardividende 
abgegolten werden, erscheint auch insoweit der Bezugs-
rechtsausschluss als gerechtfertigt und angemessen.

Das Volumen des Genehmigten Kapitals I, das über-
haupt für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen aus-
genutzt werden kann, ist auf insgesamt maximal Euro 
423.397.120,00 beschränkt, also auf einen Betrag, der 
knapp 20 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesell-
schaft ausmacht. Durch die Begrenzung des möglichen 
Volumens einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen  
auf maximal 20 % des derzeitigen Grundkapitals der  
Gesellschaft würde im Falle der Ausnutzung der Ermäch-
tigung auch das Stimmrecht der Aktionäre nur in einem 
maßvollen Umfang verwässert. Bei Abwägung aller dieser 
Umstände ist der Bezugsrechtsausschluss in den um-
schriebenen Grenzen geeignet, erforderlich, angemessen 
und im Interesse der Gesellschaft geboten.

Von der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien aus dem 
neuen Genehmigten Kapital I darf der Vorstand unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nur in einem 
Umfang von maximal 20 % des aktuell bestehenden Grund-
kapitals Gebrauch machen. Vorbehaltlich einer von einer 
nachfolgenden Hauptversammlung beschlossenen neuer-
lichen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird 
der Vorstand darüber hinaus aber insoweit auch eine 
Ausgabe bzw. Veräußerung  von Aktien oder von Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten berücksichtigen, die auf der Grundlage 
anderer, dem Vorstand insoweit erteilter Ermächtigungen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (siehe 
die Beschlussvorschläge zu TOP 6, 7 und 8) erfolgen, und 
zwar mit der Maßgabe, dass er  insgesamt die ihm erteil-
ten Ermächtigungen zu Kapitalmaßnahmen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre nur zu einer  
Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von maximal 20 % 
des aktuell bestehenden Grundkapitals nutzen wird. Der 
Vorstand wird also – vorbehaltlich einer erneuten Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss durch eine nachfol-
gende Hauptversammlung – auf das maximale Erhöhungs-
volumen von 20 % des aktuellen Grundkapitals auch 
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anteiliges Grundkapital in Anrechnung bringen, das auf 
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung zum Genehmigten Kapital I unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder veräußert 
werden (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG) oder auf die sich 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten beziehen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben werden, und zwar einschließ-
lich der Ausgabe oder Veräußerung von Aktien oder Schuld -
verschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Diese Anrechnungen sollen  
jedoch entfallen und das ursprüngliche Ermächtigungs-
volumen soll wieder zur Verfügung stehen, sobald eine 
nachfolgende Hauptversammlung den Vorstand neuerlich 
zur Ausgabe oder Veräußerung von Aktien oder von Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ermächtigt.

Der Vorstand wird im Übrigen in jedem Fall sorgfältig 
prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I 
und ggf. der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Der 
Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals I berichten.

6. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals II, 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 
Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung
Auch das derzeitige Genehmigte Kapital II (§ 4 Abs. 3 der 
Satzung) läuft zum 29. April 2015 und damit voraussicht-
lich bereits vor der für das Jahr 2015 geplanten ordent-
lichen Hauptversammlung aus. An dessen Stelle soll ein 
neues in der Höhe unverändertes Genehmigtes Kapital II 
treten. Das derzeit bestehende Genehmigte Kapital II soll 
aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital II 
mit der Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG in Höhe von 
Euro 211.698.560,00 ersetzt werden, wobei das beste-
hende Genehmigte Kapital II nur und erst dann aufgeho-
ben werden soll, wenn sichergestellt ist, dass das neue 
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Genehmigte Kapital II zur Verfügung steht. Der Vorstand 
soll darüber hinaus ermächtigt werden, das Bezugsrecht 
der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen.

Die Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Ge-
nehmigten Kapital II unter Ausschluss des Bezug s rechts 
der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist schon 
kraft Gesetzes auf 10 % des bestehenden Grundkapitals 
beschränkt. Auf diese 10 %-Grenze ist das anteilige 
Grundkapital anzurechnen, das auf eigene Aktien entfällt, 
die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio näre  
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG nach dem Beginn des 29. April 2014 veräu-
ßert werden. Ferner sind auf diese 10 %-Grenze diejeni-
gen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungs rechten 
bzw. -pflichten ausgegeben wurden bzw. auszu geben sind, 
welche nach dem Beginn des 29. April 2014 unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 AktG in 
sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben wurden. 

Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer erneu-
ten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss durch eine 
nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermächtigung 
zur Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre aus dem Genehmigten Kapital II in 
dem Umfang des anteiligen Grundkapitals keinen Ge-
brauch machen, das auf Aktien entfällt, die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund anderer 
dem Vorstand erteilter Ermächtigungen ausgegeben oder 
veräußert werden, soweit der Umfang des auf diese Aktien 
entfallenden anteiligen Grundkapitals 10 % des aktuellen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Hieran hält 
sich der Vorstand so lange gebunden, solange nicht eine 
zukünftige Hauptversammlung neuerlich über eine Er-
mächtigung des Vorstands zu Kapitalmaßnahmen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Beschluss 
gefasst hat. Auf den Bericht des Vorstands an die Haupt-
versammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zum Genehmigten Kapital II (TOP 6) 
sowie die entsprechenden Berichte des Vorstands zum 
Genehmigten Kapital I (TOP 5), zur Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen (TOP 7)  
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sowie zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
(TOP 8) wird insoweit hingewiesen. 

Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 
daher folgenden Beschluss vor: 

(1)  Die in § 4 Abs. 3 der Satzung enthaltene Ermächtigung 
des Vorstands, bis zum 29. April 2015 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
um bis zu Euro 211.698.560,00 gegen Bareinlagen zu 
erhöhen, wird nach näherer Maßgabe der nachfolgen-
den Nr. (5) mit Wirkung auf den dort bestimmten Zeit-
punkt der Handelsregistereintragung aufgehoben. 

(2)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis 
zum 28. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stück-
aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt Euro 211.698.560,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den Aktionären ein 
Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den 
Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, 
gewährt werden. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen: 

 •  für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugs-
verhältnisses ergeben, 

 •  sofern die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen er-
folgt und der auf die neuen Aktien, für die das Be-
zugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfal-
lende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des 
zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals oder – sofern dieser 
Betrag niedriger ist – 10 % des zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapi-
tals nicht überschreitet, und die neuen Aktien gegen 
Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben 
werden, der den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien der Gesellschaft derselben Aus-
stattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht we-
sentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m.  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die 
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vorgenannte 10 %-Grenze werden alle eigenen  
Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach dem 
Beginn des 29. April 2014 veräußert werden.  
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen  
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldver schreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben wurden 
bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-
bungen nach dem Beginn des 29. April 2014 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in sinngemäßer An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. 

  Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren  
Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des 
Ausgabebetrages entscheidet der Vorstand mit  
Zustimmung des Aufsichtsrats.

(3)  § 4 Abs. 3 der Satzung erhält mit Eintragung der Auf-
hebung des bisherigen Absatzes 3 von § 4 der Satzung 
im Handelsregister die folgende Fassung:

  „(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis 
zum 28. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stück-
aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt Euro 211.698.560,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den Aktionären ein 
Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den 
Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, 
gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen: 

•  für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-
hältnisses ergeben, 

•  sofern die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % des zum Zeitpunkt der 
Eintragung dieser Ermächtigung bestehenden Grund-
kapitals oder – sofern dieser Betrag niedriger ist –  
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10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet und 
die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabe-
betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft dersel-
ben Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Fest-
legung des Ausgabebetrages durch den Vorstand 
nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die vorge-
nannte 10 %-Grenze werden alle eigenen Aktien ange-
rechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG nach dem Beginn des 29. April 2014 
veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung 
diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedie nung 
von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
nach dem Beginn des 29. April 2014 unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedin-
gungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabe-
betrages entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats.“

(4)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 1 und 3 der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals II oder nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist anzupassen.

(5)  Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des be-
stehenden Genehmigten Kapitals II nur zusammen mit 
der beschlossenen Schaffung des neuen Genehmigten 
Kapitals II in Höhe von Euro 211.698.560,00 mit der 
entsprechenden Satzungsänderung gemäß vorstehen-
der Nr. (3) zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden mit der Maßgabe, dass die Aufhebung des 
bestehenden Genehmigten Kapitals II nur in das Han-
delsregister eingetragen werden soll, wenn sicher-
gestellt ist, dass zeitgleich oder im unmittelbaren  
Anschluss daran das neue Genehmigte Kapital II in 
das Handelsregister eingetragen wird. 
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Zu Tagesordnungspunkt 6: Bericht des Vorstands 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG
Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II wollen wir 
unseren Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht ein-
räumen, möchten aber die Möglichkeit haben, es für  
Spitzenbeträge sowie gem. § 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausschließen zu können:

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf den Be-
trag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables  
Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den 
Aus schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden 
insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge 
die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und 
die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf 
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet.

Die Möglichkeit zum sogenannten vereinfachten Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient dem 
Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmög-
lichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. 
Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Möglichkeit 
des Bezugsrechtsausschlusses versetzt den Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats in die Lage, sich aufgrund 
der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten 
schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Da-
durch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel 
im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. 
Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige 
Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigen kapital-
bedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr 
zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen 
im In- und Ausland gewonnen werden. Diese Möglichkeit 
zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen und 
ohne nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die 
Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, weil 
sie Marktchancen in ihren sich schnell ändernden sowie 
in neuen Märkten schnell und flexibel nutzen und einen 
dadurch entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch 
sehr kurzfristig decken können muss.
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Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186  
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insge-
samt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeit-
punkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Be-
grenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurech-
nen, sofern sie nach dem Beginn des 29. April 2014 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejeni-
gen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten ausgegeben wurden bzw. auszugeben 
sind, sofern die Schuldverschreibungen nach dem Beginn 
des 29. April 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 221 Abs. 4 AktG in sinngemäßer Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 

Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer er-
neuten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss durch 
eine nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermäch-
tigung zur Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre aus dem Genehmigten Kapi-
tal II in dem Umfang des anteiligen Grundkapitals keinen 
Gebrauch machen, das auf Aktien entfällt, die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund anderer 
dem Vorstand erteilter Ermächtigungen ausgegeben oder 
veräußert werden, soweit der Umfang des auf diese Aktien 
entfallenden anteiligen Grundkapitals 10 % des aktuellen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Diese Anrech-
nung soll entfallen und das ursprüngliche Ermächtigungs-
volumen wieder zur Verfügung stehen, sobald eine nach-
folgende Hauptversammlung den Vorstand neuerlich 
er mächtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre Aktien auszugeben oder zu veräußern oder Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten auf Aktien der Gesellschaft auszugeben. 

Damit soll dem Bedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf 
einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rech-
nung getragen werden.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien und damit die der 
Gesellschaft zufließende Gegenleistung wird sich am  
Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien gleicher 
Ausstattung orientieren und den aktuellen Börsenpreis 
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zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrages nicht 
wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jeden-
falls aber nicht um mehr als 5 %, unterschreiten.

Im Hinblick darauf, dass sämtliche von der Gesellschaft 
bisher ausgegebene Aktien zum regulierten Markt an 
deutschen Börsen zugelassen sind und sich im Streubesitz 
befinden, können nach dem derzeitigen Stand die an der 
Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre 
bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II unter Aus-
schluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
Aktien der Gesellschaft über die Börse hinzuerwerben. 
Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstim-
mung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen 
der Aktionäre bei einer Ausnutzung des Genehmigten  
Kapitals II unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre angemessen gewahrt werden. 

Bei Abwägung all dieser Umstände ist die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Gren-
zen geeignet, erforderlich, angemessen und im Interesse 
der Gesellschaft geboten.

7. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 
Wandel anleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombination dieser Instru-
mente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, 
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Auf-
hebung des bestehenden bedingten Kapitals und  
Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung
Die Hauptversammlung vom 30. April 2010 hatte eine  
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelan-
leihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibun-
gen beschlossen und entsprechendes bedingtes Kapital 
geschaffen. Die bis zum 29. April 2015 laufende Ermäch-
tigung, die voraussichtlich bereits vor der geplanten  
ordentlichen Hauptversammlung 2015 ausläuft, soll in 
wesentlichen Teilen unverändert und mit einer Gültigkeit 
bis zum 28. April 2019 neu beschlossen werden. Zur Be-
dienung der Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte 
oder Gewinnschuldverschreibungen soll zudem unter 
Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals gemäß  
§ 4 Abs. 4 der Satzung ein neues bedingtes Kapital ge-
schaffen werden (Bedingtes Kapital 2014).
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Die Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen sollen in bestimmten 
Grenzen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben werden können. Die vorgesehene Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 221 Abs. 4 i.V.m. 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG darf sich schon kraft Gesetzes 
nur auf einen anteiligen Betrag des Grundkapitals beziehen, 
der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt. 
Auf diese 10 %-Grenze werden sowohl neue Aktien ange-
rechnet, die nach dem Beginn des 29. April 2014 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 1 und 2 
i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, als 
auch solche eigenen Aktien, die nach dem Beginn des  
29. April 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden.

Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer er-
neuten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss durch 
eine nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, 
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in dem Um-
fang des anteiligen Grundkapitals keinen Gebrauch ma-
chen, das auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund anderer dem Vor-
stand erteilter Ermächtigungen ausgegeben oder veräußert 
werden, soweit der Umfang des auf diese Aktien entfal-
lenden anteiligen Grundkapitals 10 % des aktuellen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Hieran hält 
sich der Vorstand so lange gebunden, solange nicht eine 
zukünftige Hauptversammlung neuerlich über eine Er-
mächtigung des Vorstands zu Kapitalmaßnahmen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Beschluss 
gefasst hat. Auf den Bericht des Vorstands an die Haupt-
versammlung gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zur Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- oder Wandelanleihen (TOP 7) sowie die entspre-
chenden Berichte des Vorstands zum Genehmigten Kapi-
tal I (TOP 5), zum Genehmigten Kapital II (TOP 6) sowie 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (TOP 8) 
wird insoweit hingewiesen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden 
Beschluss zu fassen:
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a)  Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandel-
anleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und 
zum Ausschluss des Bezugsrechts

 aa)  Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl, 
Währung, Ausgabe durch Konzerngesellschaften, 
Laufzeit, Verzinsung

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 28. April 2019 einmalig 
oder mehrmals Options- oder Wandelanleihen, 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente (zusammen 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag 
von bis zu Euro 6 Mrd. auszugeben und den Inha-
bern bzw. Gläubigern (zusammen „Inhaber“) der 
jeweiligen, unter sich gleichberechtigten Teilschuld-
verschreibungen Options- oder Wandlungsrechte 
für auf den Namen lautende Aktien der Gesellschaft 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
insgesamt bis zu Euro 211.698.560,00 nach näherer 
Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschrei-
bungen zu gewähren. 

   Die Schuldverschreibungen können außer in Euro 
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 
Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung  
eines OECD-Landes ausgegeben werden. Sie können 
auch durch eine Konzerngesellschaft der Bayer AG 
im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an 
der die Bayer AG unmittelbar oder mittelbar zu 
mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals 
beteiligt ist. Für diesen Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
die Bayer AG die Garantie für die Schuldverschrei-
bungen zu übernehmen und den Inhabern der 
Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungs-
rechte für auf den Namen lautende Aktien der 
Bayer AG zu gewähren.

   Die Schuldverschreibungen sowie die Options- oder 
Wandlungsrechte können mit oder ohne Laufzeit-
begrenzung ausgegeben werden. Die Schuldver-
schreibungen können mit einer festen oder mit  
einer variablen Verzinsung ausgestattet werden. 
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Ferner kann die Verzinsung auch wie bei einer  
Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teil-
weise von der Höhe der Dividende der Gesellschaft 
abhängig sein. 

 bb)  Bezugsrechtsgewährung, Ausschluss des Bezugs-
rechts

   Das gesetzliche Bezugsrecht auf die Schuldver-
schreibungen wird den Aktionären in der Weise 
eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen von 
einem Kreditinstitut oder den Mitgliedern eines 
Konsortiums von Kreditinstituten bzw. diesen nach 
§ 186 Abs. 5 S. 1 AktG gleichstehenden Unterneh-
men mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden 
Schuldverschreibungen von einer Konzerngesell-
schaft der Bayer AG im Sinne von § 18 AktG aus-
gegeben, an der die Bayer AG unmittelbar oder 
mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und 
des Kapitals beteiligt ist, hat die Gesellschaft die 
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die 
Aktionäre der Bayer AG nach Maßgabe des vorste-
henden Satzes sicherzustellen.

   Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von 
dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und 
das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, 
wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits 
zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten 
ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden 
kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. bei Erfüllung der  
Options- oder Wandlungspflichten als Aktionär  
zustehen würde.

   Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der  
Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene 
Schuldverschreibungen, die mit Options- oder 
Wand lungs  rechten bzw. -pflichten ausgegeben 
werden, vollständig auszuschließen, sofern der 
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Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auf-
fassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuld-
verschreibungen ihren nach anerkannten, insbeson-
dere finanzmathematischen Methoden ermittelten 
hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten oder Options- 
oder Wandlungspflichten auf Aktien mit einem an-
teiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, 
und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 
vorgenannte 10 %-Grenze werden

 •  sowohl neue Aktien angerechnet, die nach dem 
Beginn des 29. April 2014 unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 1 
und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden,

 •  als auch solche eigenen Aktien, die nach dem  
Beginn des 29. April 2014 unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1  
Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ver-
äußert werden.

   Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen ohne Options- oder Wandlungsrechte bzw. 
-pflichten ausgegeben werden, wird der Vorstand 
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit  
Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszu-
schließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-
schuldverschreibungen obligationsähnlich ausge-
stattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in  
der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 
Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Ver-
zinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahres-
überschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 
berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall 
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 
zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkon-
ditionen entsprechen.
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 cc)  Options- und Wandlungsrecht

   Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden 
jeder Teilschuldverschreibung ein Optionsschein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 
Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedin-
gungen zum Bezug von auf den Namen lautenden 
Stückaktien der Bayer AG berechtigen. Für auf 
Euro lautende, durch die Bayer AG ausgegebene 
Optionsanleihen können die Optionsbedingungen 
vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Über-
tragung von Teilschuldverschreibungen und gege-
benenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. 
Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann 
vorgesehen werden, dass diese Bruchteile, gege-
benenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer 
Aktien aufaddiert werden können. 

   Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhal-
ten die Inhaber das Recht, ihre Teilschuldver-
schreibungen nach näherer Maßgabe der Wandel-
anleihebedingungen in auf den Namen lautende 
Stückaktien der Bayer AG zu wandeln. Das Wand-
lungsverhältnis ergibt sich aus der Division des 
Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag  
liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungs-
preis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf 
eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 
kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die 
Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht 
wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. 

   § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind jeweils zu 
beachten.

 dd)  Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende  
Anpassung des Options- oder Wandlungspreises

   Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, 
die Options- oder Wandlungsrechte gewähren, 
muss der jeweils festzusetzende Options- bzw. 
Wandlungspreis für eine Aktie – mit Ausnahme 
der Fälle, in denen eine Wandlungspflicht vorgese-
hen ist (unten ff)) – mindestens 80 % des nicht  
gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der 
Aktien der Bayer AG im XETRA-Handel der Frank-
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furter Wertpapierbörse oder in einem entsprechen-
den Nachfolgesystem an den letzten 10 Börsenta-
gen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 
Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschrei-
bungen betragen oder – für den Fall der Einräu-
mung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des 
nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskur-
ses der Aktien der Bayer AG im XETRA-Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem ent-
sprechenden Nachfolgesystem in dem Zeitraum 
vom Beginn der Bezugsfrist bis einschließlich des 
Tages vor der Bekanntmachung der endgültigen 
Festlegung der Konditionen der Schuldverschrei-
bungen gem. § 186 Abs. 2 AktG. § 9 Abs. 1 AktG 
bleibt unberührt.

   Bei mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten verbundenen Schuldverschreibungen 
kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbe-
schadet des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaft-
lichen Verwässerung des Werts der Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer  
Bestimmung der Bedingungen der Schuldver-
schreibungen wertwahrend angepasst werden,  
soweit die Anpassung nicht schon durch Gesetz 
geregelt ist oder Bezugsrechte als Kompensation 
eingeräumt werden oder ein entsprechender Be-
trag in Geld geleistet wird.

 ee)  Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geld-
zahlung

   Die Bedingungen der Schuldverschreibungen kön-
nen das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle 
der Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue 
Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in 
Geld zu zahlen. Die Bedingungen der Schuldver-
schreibungen können auch vorsehen, dass die 
Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft 
statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in neue 
Aktien aus genehmigtem Kapital, in bereits existie-
rende Aktien der Gesellschaft oder in Aktien einer 
börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt 
werden können bzw. ein Optionsrecht oder eine 
Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien  
erfüllt werden kann.
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 ff)  Options- oder Wandlungspflicht

   Die Bedingungen der Schuldverschreibungen  
können auch eine Options- bzw. eine Wandlungs-
pflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem ande-
ren Zeitpunkt (jeweils auch „Endfälligkeit“) oder 
das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfällig-
keit der Schuldverschreibungen den Inhabern der 
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 
Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen 
Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann 
der Options- oder Wandlungspreis für eine Aktie 
dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schluss-
kurs der Aktien der Bayer AG im XETRA-Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem ent-
sprechenden Nachfolgesystem während der 10 
Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfällig-
keit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des 
unter dd) genannten Mindestpreises liegt. § 9 Abs. 
1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.

 gg)  Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzel-
heiten

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Aus-
gabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, 
insbesondere Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausga-
bekurs, Laufzeit und Stückelung sowie Options- 
bzw. Wandlungszeitraum und eine mögliche Vari-
abilität des Umtauschverhältnisses zu bestimmen 
bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 
Options- bzw. Wandelanleihe ausgebenden  
Konzerngesellschaft der Bayer AG festzulegen.

b)  Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

  Das Grundkapital wird um bis zu Euro 211.698.560,00 
durch Ausgabe von bis zu 82.694.750 neuen, auf den 
Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen  
Betrag des Grundkapitals von je Euro 2,56 bedingt er-
höht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewäh-
rung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die 
Inhaber von Options- oder Wandelanleihen, Genuss-
rechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen 
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„Schuldverschreibungen“) jeweils mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund  
der von der Hauptversammlung vom 29. April 2014 
beschlossenen Ermächtigung bis zum 28. April 2019  
von der Bayer AG oder einer Konzerngesellschaft der 
Bayer AG im Sinne von § 18 AktG, an der die Bayer 
AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % 
der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgege-
ben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt  
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 
Options- bzw. Wandlungspreis. 

  Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durch-
zuführen, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten 
Gebrauch gemacht wird bzw. zur Options- bzw. Wand-
lungsausübung verpflichtete Inhaber von Schuldver-
schreibungen ihre Verpflichtung zur Optionsausübung 
bzw. Wandlung erfüllen und soweit nicht andere Erfül-
lungsformen eingesetzt werden. Die aufgrund der 
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder 
der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht aus-
gegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des  
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn 
teil; abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das  
im Zeitpunkt der Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder 
Wandlungspflicht noch kein Beschluss der Hauptver-
sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c)  Satzungsänderung, Aufhebung des bestehenden be-
dingten Kapitals

  Die von der Hauptversammlung am 30. April 2010  
beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen und das jetzt in § 4 Absatz 4 
der Satzung (Grundkapital) enthaltene bedingte Kapi-
tal (Bedingtes Kapital 2010) werden mit Wirksamkeit 
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des neuen bedingten Kapitals aufgehoben, § 4 Abs. 4 
der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „Das Grundkapital ist um weitere bis zu Euro 
211.698.560,00, eingeteilt in bis zu Stück 82.694.750 
auf den Namen lautende Aktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Options-
ausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Options- 
oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente), die von der Bayer AG oder einer Konzern-
gesellschaft der Bayer AG im Sinne von § 18 AktG, an 
der die Bayer AG unmittelbar oder mittelbar zu min-
destens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt 
ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom  
29. April 2014 beschlossenen Ermächtigung ausgege-
ben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie 
zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, 
ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wand-
lung erfüllen und soweit nicht andere Erfüllungsformen 
eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien er-
folgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeich-
neten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-
menden Options- bzw. Wandlungspreis.

  Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahrs an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Op-
tions- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von 
Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Ge-
winn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im 
Zeitpunkt der Ausübung des Options- bzw. Wandlungs-
rechts oder der Erfüllung der Options- oder Wand-
lungspflicht noch kein Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“
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d)  Ermächtigung zur Satzungsanpassung

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 
Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle 
sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpas-
sungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtaus-
nutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeit-
raums sowie im Falle der Nichtausnutzung des be-
dingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Aus-
übung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für 
die Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten.

Zu Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Vorstands an 
die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von  
Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Ge-
winnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im 
Nennbetrag von bis zu Euro 6 Mrd. sowie zur Schaffung 
des dazugehörigen bedingten Kapitals von bis zu Euro 
211.698.560,00 sollen die unten noch näher erläuterten 
Möglichkeiten der Bayer AG zur Finanzierung ihrer Akti-
vitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapital-
marktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der 
Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzie-
rung eröffnen. Die vorgesehene Ermächtigung soll die 
Ermächtigung ersetzen, die in der Hauptversammlung 
vom 30. April 2010 beschlossen wurde.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Be-
zugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit Options- 
bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind 
(§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwick-
lung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden, die Schuldverschreibungen an ein  
Kreditinstitut oder die Mitglieder eines Konsortiums von  
Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 
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AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflich-
tung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschrei-
bungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Abs. 5 AktG). 

Im Rahmen dieser allgemeinen Ermächtigung wird der 
Vorstand auch ermächtigt, das gesetzliche Recht der  
Aktionäre zum Bezug der Schuldverschreibungen auszu-
schließen, jedoch nur in bestimmten Grenzen, und zwar 
zum einen nur in begrenztem Umfang und zum anderen 
in größerem Umfang nur unter bestimmten engen Voraus-
setzungen. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge dient dazu, dass im Hinblick 
auf den Betrag der jeweiligen Emission ein praktikables 
Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden 
insbesondere bei der Emission von Schuldverschreibun-
gen mit runden Beträgen die technische Durchführung 
der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugs-
rechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom  
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldver-
schreibungen werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesell-
schaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts zu-
gunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten erfolgt mit Rücksicht auf den sogenannten 
Verwässerungsschutz, der diesen nach den Bedingungen 
der Schuldverschreibungen in aller Regel zusteht. Dies 
hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis 
für die bereits ausgegebenen Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. -pflichten nicht ermäßigt zu werden braucht 
und dadurch für die Gesellschaft insgesamt ein höherer 
Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugs-
rechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre vollstän-
dig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten verbundenen 
Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Aus-
gabepreis erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch 
erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Markt-
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situationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch 
eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere 
Bedingungen für die Ausstattung der Schuldverschrei-
bungen zu erreichen. Eine derartige marktnahe Konditio-
nenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei 
Wahrung des Bezugsrechtes nicht möglich. Zwar gestattet 
§ 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugsprei-
ses (und damit der Konditionen der Schuldverschreibun-
gen) bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. 
Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an 
den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko 
über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung der Bedingungen der Schuldverschrei-
bungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. 
Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Un-
gewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolg-
reiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätz-
lichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei 
Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen 
der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 
bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Be-
zugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Be-
stimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die 
dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 
10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt 
einzuhalten. Das Volumen des bedingten Kapitals, das 
höchstens zur Sicherung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, 
beträgt weniger als 10 % des derzeitigen Grundkapitals. 
Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungs-
beschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im Falle 
einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht über-
schritten wird, da die Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss ausdrücklich 10 % des Grundkapitals nicht 
übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – 
im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächti-
gung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden sowohl 
neue Aktien angerechnet, die nach dem Beginn des  
29. April 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden, als auch solche eigenen 
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Aktien, die nach dem Beginn des 29. April 2014 gemäß  
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräu-
ßert werden. 

Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer er-
neuten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss durch 
eine nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Op-
tions- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage 
des Ermächtigungsbeschlusses in einer Höhe des anteili-
gen Grundkapitals, auf den sich die Schuldverschreibun-
gen beziehen, keinen Gebrauch machen, das auf Aktien 
entfällt, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächti-
gungen ausgegeben oder veräußert werden, soweit der 
Umfang des auf diese Aktien entfallenden anteiligen 
Grundkapitals 10 % des aktuellen Grundkapitals der Ge-
sellschaft übersteigt. Diese Anrechnung soll entfallen und 
das ursprüngliche Ermächtigungsvolumen wieder zur 
Verfügung stehen, sobald eine nachfolgende Hauptver-
sammlung den Vorstand neuerlich ermächtigt, unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Aktien auszuge-
ben oder zu veräußern oder Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auf Aktien 
der Gesellschaft auszugeben.

Aus § 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt 
sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sicherge-
stellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche 
Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein 
solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien 
Ausgabe von mit Options- oder Wandlungsrechten oder 
-pflichten verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, 
kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsen-
preis (Marktwert) der Schuldverschreibungen nach aner-
kannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 
errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. 
Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis 
nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis 
(Marktwert) zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldver-
schreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss 
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wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der 
Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Aus-
gabe der mit Options- oder Wandlungsrechten oder 
-pflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach 
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, 
dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennens-
werten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit 
würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts 
auf beinahe Null sinken, sodass den Aktionären durch den 
Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaft-
licher Nachteil entstehen kann. 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren 
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach Aus-
übung von Options- oder Wandlungsrechten oder dem 
Eintritt der Options- oder Wandlungspflichten jederzeit 
durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuer-
halten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft eine marktnahe 
Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsicht-
lich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige 
Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
ohne Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten aus-
gegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Akti-
onäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligations-
ähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschafts rechte 
in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liqui-
dationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht 
auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bi-
lanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Zudem 
ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabe-
betrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 
Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss 
des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da 
die Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen 
keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen 
Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesell-
schaft gewähren. 
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8. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- 
und eines sonstigen Andienungsrechts; Einsatz von 
Derivaten im Rahmen des Erwerbs
Die in der ordentlichen Hauptversammlung 2010 be-
schlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
läuft am 29. April 2015 und damit voraussichtlich vor der 
geplanten ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 
2015 aus. Deshalb soll der Vorstand unter Aufhebung 
dieser Ermächtigung erneut zum Erwerb eigener Aktien 
für weitere fünf Jahre ermächtigt werden. Ergänzend 
hierzu soll eine Ermächtigung erteilt werden, eigene  
Aktien unter Einsatz von Derivaten zu erwerben. Über  
die grundsätzliche Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien und die ergänzende Ermächtigung zum Einsatz 
von Derivaten soll separat abgestimmt werden. 

A)  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden  
Beschluss zu fassen:

 a)  Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 28. April 
2019 eigene Aktien mit einem auf diese entfallen-
den anteiligen Betrag am Grundkapital von insge-
samt bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 
zu erwerben mit der Maßgabe, dass auf die auf-
grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu-
sammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche 
die Gesellschaft bereits erworben hat und noch  
besitzt oder die ihr gemäß §§ 71 d und 71 e AktG 
zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als  
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. 
Die Vorgaben in § 71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 AktG 
sind zu beachten.

   Der Erwerb darf nur über die Börse oder mittels  
eines öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen und 
muss dem Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Aktionäre (§ 53 a AktG) genügen. Erfolgt der Erwerb 
über die Börse, darf der von der Gesellschaft ge-
zahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den durch die Eröffnungsauktion am Handelstag 
ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im  
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-
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gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Er-
folgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Erwerbs-
angebots, darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
durch die Schlussauktion am letzten Börsentag vor 
der Veröffentlichung des Erwerbsangebots ermit-
telten Kurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Sofern 
die Gesamtzahl der auf ein öffentliches Erwerbsan-
gebot angedienten Aktien dessen Volumen über-
schreitet, kann der Erwerb nach dem Verhältnis der 
angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen; 
darüber hinaus können eine bevorrechtigte Annah-
me geringer Stückzahlen (bis zu 50 Aktien je Aktio-
när) sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchtei-
le von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen vorgesehen werden. Ein etwaiges 
weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist 
insoweit ausgeschlossen. 

   Die derzeit bestehende, bis zum 29. April 2015 be-
fristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
wird mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung 
aufgehoben; die für bereits erworbene Aktien be-
stehenden Verwendungsermächtigungen bleiben 
davon unberührt.

 b)  Die Ermächtigung kann vollständig oder in mehre-
ren Teilbeträgen verteilt auf mehrere Erwerbszeit-
punkte ausgenutzt werden, bis das maximale Er-
werbsvolumen erreicht ist. Der Erwerb kann auch 
durch von der Gesellschaft im Sinne von § 17 AktG 
abhängige Konzernunternehmen oder für ihre oder 
deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. 
Die Ermächtigung kann unter Beachtung der gesetz-
lichen Voraussetzungen zu jedem gesetzlich zuläs-
sigen Zweck, insbesondere in Verfolgung eines 
oder mehrerer der in lit. c), d), e) und f) genannten 
Zwecke, ausgeübt werden. Ein Handel in eigenen 
Aktien darf nicht erfolgen. 
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   Erfolgt die Verwendung der erworbenen eigenen 
Aktien zu einem oder mehreren der in lit. c) oder d) 
genannten Zwecke, ist das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen. Erfolgt die Verwendung der 
erworbenen eigenen Aktien zu dem in lit. f) ge-
nannten Zweck, ist der Vorstand ermächtigt, das 
Bezugsrecht auszuschließen. Bei Veräußerung der 
erworbenen eigenen Aktien über die Börse besteht 
ebenfalls kein Bezugsrecht der Aktionäre. Für den 
Fall einer Veräußerung der erworbenen eigenen 
Aktien durch ein öffentliches Angebot an die Aktio-
näre, das unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes erfolgt, wird der Vorstand ermächtigt, 
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 
auszuschließen.

 c)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vor-
stehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
auch in anderer Weise als über die Börse oder durch 
ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern unter 
der Voraussetzung, dass die Veräußerung gegen 
Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den  
Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Verwendungser- 
mächti gung ist beschränkt auf Aktien mit einem  
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung. Die Höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen 
Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien 
entfällt, die nach dem Beginn des 29. April 2014  
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder  
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 % 
des Grundkapitals vermindert sich ferner um den 
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejeni-
gen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandelrechten 
bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern diese 
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Schuldverschreibungen nach dem Beginn des  
29. April 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

 d)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der 
vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien an Dritte zu übertragen, soweit dies zu dem 
Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige 
Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unter-
nehmenszusammenschlüsse durchzuführen.

 e)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der 
vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 
einzuziehen. Die Einziehung kann auch ohne Kapital-
herabsetzung durch Anpassung des anteiligen Be-
trages der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft erfolgen. Der Vorstand wird für 
diesen Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien 
in der Satzung ermächtigt.

 f)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der 
vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien zur Durchführung einer sogenannten Aktien-
dividende (scrip dividend) zu verwenden.

 g)  Von den Ermächtigungen in lit. c), d) und f) darf 
der Vorstand nur mit Zustimmung des Aufsichts-
rats Gebrauch machen. Im Übrigen kann der  
Aufsichtsrat bestimmen, dass Maßnahmen des  
Vorstands aufgrund dieses Hauptversammlungs-
beschlusses nur mit seiner Zustimmung vorgenom-
men werden dürfen.

 h)  Unbeschadet des letzten Halbsatzes in lit. a) gelten 
die Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien 
in lit. c) bis f) für aufgrund einer früher von der 
Hauptversammlung erteilten Erwerbsermächtigung 
erworbene eigene Aktien entsprechend. Das Bezugs-
recht der Aktionäre ist auch insoweit ausgeschlossen. 
Hinsichtlich des Erfordernisses einer Zustimmung 
des Aufsichtsrats gilt lit. g) entsprechend.
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 i)  Von den vorstehenden Verwendungsermächtigungen 
kann einmal oder mehrmals, jeweils einzeln oder 
zusammen, bezogen auf Teilvolumina der eigenen 
Aktien oder auf den Bestand eigener Aktien insge-
samt Gebrauch gemacht werden. 

B)  Bei Ausübung der unter A) zu beschließenden Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Erwerb 
auch unter Einsatz von Derivaten möglich sein. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden 
weiteren Beschluss zu fassen:

 a)  Der Erwerb eigener Aktien im Rahmen der Ermäch-
tigung gemäß Tagesordnungspunkt 8 A) darf auch 
unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen durch-
geführt werden. In diesem Fall müssen die Options-
geschäfte mit einem von der Gesellschaft unabhän-
gigen Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder 
nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kredit-
wesengesetzes tätigen Unternehmens („Finanz-
institut“) abgeschlossen werden mit der Maßgabe, 
dass dieses Finanzinstitut bei Ausübung der Option 
nur Aktien liefert, die zuvor unter Wahrung des 
Gleichheitsgrundsatzes über die Börse zu einem 
marktnahen Preis erworben wurden.

 b)  Der Erwerb unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen 
ist auf Aktien in einem Umfang von höchstens 5 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haupt-
versammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals beschränkt. 

 c)  Die von der Gesellschaft für Call-Optionen gezahlte 
Optionsprämie darf nicht wesentlich über und die 
für Put-Optionen vereinnahmte Optionsprämie darf 
nicht wesentlich unter dem nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der jeweiligen Optionen liegen. Der in 
dem Optionsgeschäft vereinbarte Ausübungspreis 
darf (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter 
Berücksichtigung der erhaltenen oder gezahlten 
Optionsprämie) den am Börsentag des Abschlusses 
des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion 
an diesem Tag ermittelten Kurs für Aktien der Ge-
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sellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. 

   Die Laufzeit der einzelnen Derivate darf jeweils 
höchstens 18 Monate betragen, muss spätestens 
am 28. April 2019 enden und muss so gewählt sein, 
dass der Erwerb der Aktien unter Einsatz der Deri-
vate nicht nach dem 28. April 2019 erfolgt. 

 d)  Für die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, 
finden ebenfalls die Regelungen zu TOP 8 A) An-
wendung. 

Zu Tagesordnungspunkt 8: Bericht des Vorstands an 
die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die 
Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptver-
sammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres 
Grundkapitals zu erwerben. Tagesordnungspunkt 8 ent-
hält den Vorschlag, eine entsprechende Ermächtigung  
zu erteilen. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt 
werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
eigene Aktien bis zur Höhe von insgesamt 10 % des der-
zeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entweder über 
die Börse oder mittels eines öffentlichen Erwerbsange-
bots zu erwerben. Der Erwerb soll auch durch von der 
Gesellschaft im Sinne von § 17 AktG abhängige Konzern-
unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte durchgeführt werden können. Bei der Laufzeit der 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll von der 
gesetzlichen Regelung Gebrauch gemacht werden, die 
eine Dauer von bis zu fünf Jahren ermöglicht.

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Erwerbsan-
gebots, ist im Ausgangspunkt, ebenso wie beim Erwerb 
der Aktien über die Börse, der Gleichbehandlungsgrund-
satz des § 53a AktG zu beachten. Übersteigt die zum fest-
gesetzten Angebotspreis angebotene Anzahl die von der 
Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, soll es nach 
der vorgeschlagenen Ermächtigung aber möglich sein, 
dass der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten 
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Aktien (Andienungsquoten) erfolgt. Nur wenn im Grund-
satz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Betei-
ligungsquoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren  
in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch 
abwickeln. Darüber hinaus soll es möglich sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleinerer Stückzahlen bis zu 
maximal 50 Stück je Aktionär vorzusehen. Diese Mög-
lichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel unwirt-
schaftliche Restbestände und eine damit möglicherweise 
einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktio-
nä ren zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der  
Vereinfachung der technischen Abwicklung des Erwerbs-
verfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rech-
nerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden kön-
nen. Dies dient ebenfalls der Vereinfachung der techni-
schen Abwicklung. Der Vorstand hält in Übereinstimmung 
mit dem Aufsichtsrat einen hierin liegenden Ausschluss 
eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der 
Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 
Aktionären für angemessen.

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien kön-
nen über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot 
an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Auf diese Weise 
wird bei der Wiederveräußerung der Aktien dem Grund-
satz der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt. Soweit 
die Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert 
werden, soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugs-
recht der Aktionäre auf die eigenen Aktien für Spitzenbe-
träge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein tech-
nisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Ver-
kauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässe-
rungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzen-
beträge gering.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach der vorgeschla-
genen Ermächtigung die erworbenen eigenen Aktien 
auch außerhalb der Börse ohne ein an alle Aktionäre ge-
richtetes öffentliches Angebot gegen Barzahlung veräußern, 
wenn der Veräußerungspreis den Börsenkurs zur Zeit der 
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Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser 
Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum vereinfachten Bezugs-
rechtsausschluss Gebrauch gemacht. Sie dient dem  
Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmög-
lichen Preises bei Veräußerung der eigenen Aktien. Die 
Gesellschaft wird so in die Lage versetzt, sich aufgrund 
der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell 
und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der durch 
eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungs-
erlös führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittel-
zufluss je veräußerter Aktie als im Falle einer Aktienplat-
zierung mit Bezugsrecht, bei der es in der Regel zu nicht 
unwesentlichen Abschlägen vom Börsenpreis kommt. 
Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige 
Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenka-
pitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen 
zeitnah gedeckt werden. Die Vermögens- und Stimmrechts-
interessen der Aktionäre werden dabei angemessen ge-
wahrt. Die auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung 
eigener Aktien ist unter Einbeziehung etwaiger anderer 
Ermächtigungen zur Ausgabe bzw. Veräußerung von  
Aktien oder Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandelrechten bzw. -pflichten unter Ausschluss des  
Bezugsrechts gemäß, entsprechend oder in sinngemäßer 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf insgesamt 
höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft be-
schränkt. 

Der Vorstand wird darüber hinaus – vorbehaltlich einer 
erneuten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
durch eine nachfolgende Hauptversammlung – von der 
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in Höhe des 
anteiligen Grundkapitals keinen Gebrauch machen, wel-
ches auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre aufgrund anderer dem Vorstand  
erteilter Ermächtigungen ausgegeben oder veräußert 
werden, soweit der Umfang des auf diese Aktien entfal-
lenden anteiligen Grundkapitals 10 % des aktuellen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Hieran hält 
sich der Vorstand so lange gebunden, solange nicht eine 
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zukünftige Hauptversammlung neuerlich Beschluss über 
eine Ermächtigung des Vorstands zu Kapitalmaßnahmen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Be-
schluss gefasst hat. Diese Anrechnung soll also entfallen 
und das ursprüngliche Ermächtigungsvolumen wieder 
zur Verfügung stehen, sobald eine nachfolgende Haupt-
versammlung den Vorstand neuerlich ermächtigt, unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Aktien auszu-
geben oder zu veräußern oder Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auf  
Aktien der Gesellschaft auszugeben. Auf die Berichte des 
Vorstands an die Hauptversammlung zum Genehmigten 
Kapital I (TOP 5), zum Genehmigten Kapital II (TOP 6) und 
zur Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandel-
anleihen (TOP 7) wird insoweit hingewiesen.

Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionä-
re wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur 
zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-
geblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. 
Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für 
die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräuße-
rung. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichti-
gung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen 
eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig wie 
möglich zu halten. Interessierte Aktionäre können ihre 
Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedin-
gungen durch Zukäufe im Markt aufrechterhalten. 

Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten,  
eigene Aktien als Gegenleistung an Dritte zu übertragen, 
soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unter-
nehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder Un-
ternehmenszusammenschlüsse durchzuführen. Dabei soll 
das Bezugsrecht der Aktionäre ebenfalls ausgeschlossen 
sein. Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb. Sie 
muss jederzeit in der Lage sein, in den nationalen und  
internationalen Märkten schnell und flexibel zu handeln. 
Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich zur Verbesserung 
der Wettbewerbsposition mit anderen Unternehmen zu-
sammenzuschließen oder Unternehmen, Unternehmens-
teile und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. 
Insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensteilen kann es zudem 
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wirtschaftlich sinnvoll sein, auch sonstige Vermögensge-
genstände zu erwerben, etwa solche, die dem Unterneh-
men oder Unternehmensteil wirtschaftlich dienen. Die im 
Interesse der Gesellschaft optimale Umsetzung besteht 
im Einzelfall darin, den Unternehmenszusammenschluss 
oder die Akquisition unter Gewährung von Aktien der er-
werbenden Gesellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt 
zudem, dass sowohl auf den internationalen als auch auf 
den nationalen Märkten als Gegenleistung im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen und für attraktive 
Akquisitionsobjekte häufig die Verschaffung von Aktien 
der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Die Möglich-
keit, Aktien zu diesen Zwecken zu gewähren, sieht zwar 
bereits das Genehmigte Kapital I in § 4 der Satzung vor. 
Es soll aber darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, zu 
diesen Zwecken Aktien der Gesellschaft zu gewähren, 
ohne eine – insbesondere wegen des Erfordernisses der 
Handelsregistereintragung zeitaufwendigere und zudem 
mit höheren administrativen Kosten verbundene – Kapital-
erhöhung durchführen zu müssen. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 
Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegen-
heiten zum Unternehmenszusammenschluss oder zu  
Akquisitionen schnell und flexibel ausnutzen zu können. 
Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre dies nicht mög-
lich und die damit für die Gesellschaft verbundenen Vor-
teile wären nicht erreichbar. Wenn sich entsprechende 
Vorhaben konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig 
prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Gewährung eige-
ner Aktien Gebrauch machen soll. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 
bleiben. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des 
Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am 
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine 
schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes 
nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen  
des Börsenkurses infrage zu stellen. 

Ferner enthält der Beschlussvorschlag die Ermächtigung 
der Gesellschaft, ohne weiteren Hauptversammlungsbe-
schluss eigene Aktien einzuziehen. Die Ermächtigung er-
laubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige Kapitalmarkt-

DE_02_Einladung_zur_Bayer_HV_Innenteil.indd   47 22.02.14   10:15



Tagesordnung

48

Tagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2014

situation angemessen und flexibel zu reagieren. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei entsprechend 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien 
auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch 
Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht 
sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am 
Grund kapital der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit 
ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der veränderten An-
zahl der Stückaktien anzupassen.

Schließlich ist vorgesehen, dass eigene Aktien zur Durch-
führung einer sogenannten Aktiendividende (scrip divi-
dend) verwendet werden können. Der Vorstand soll in die-
sem Zusammenhang ermächtigt sein, das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, um eine Aktiendividende zu  
optimalen Bedingungen durchführen zu können. Bei der 
Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien wird 
den Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnver-
wendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen 
Anspruch auf Auszahlung der Dividende an die Gesellschaft 
abzutreten, um im Gegenzug eigene Aktien zu beziehen. 

Die Durchführung einer Aktiendividende unter Verwen-
dung eigener Aktien kann als an alle Aktionäre gerichtetes 
Angebot unter Wahrung ihres Bezugsrechts und unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) 
erfolgen. Dabei werden den Aktionären nur jeweils ganze 
Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des Teils des 
Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für eine ganze 
Aktie nicht erreicht (bzw. diesen übersteigt), sind die 
Aktionäre auf den Bezug der Bardividende verwiesen und 
können insoweit keine Aktien erhalten; ein Angebot von 
Teilrechten ist ebenso wenig vorgesehen wie die Einrich-
tung eines Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen 
davon. Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs eigener 
Aktien insoweit anteilig eine Bardividende erhalten, er-
scheint dies als gerechtfertigt und angemessen. 

Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation vor-
zugswürdig sein, die Durchführung einer Aktiendividen-
de unter Verwendung eigener Aktien so auszugestalten, 
dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividenden-
berechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleich-
behandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien 
zum Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs 
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anbietet, jedoch formal das Bezugsrecht der Aktionäre ins-
gesamt ausschließt. Die Durchführung der Aktiendividende 
unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
die Durchführung der Aktiendividende zu flexibleren 
Bedingungen. Angesichts des Umstandes, dass allen 
Aktionären die eigenen Aktien angeboten werden und 
überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung 
der Bardividende abgegolten werden, erscheint auch in-
soweit der Bezugsrechtsausschluss als gerechtfertigt und 
angemessen.

Von der Ermächtigung, eigene Aktien auch außerhalb der 
Börse ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches 
Angebot gegen Barzahlung zu veräußern, von der Ermäch-
tigung, eigene Aktien an Dritte zu übertragen, soweit dies 
zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Ver-
mögensgegenstände zu erwerben oder Unternehmens-
zusammenschlüsse durchzuführen, sowie von der Er-
mächtigung, eigene Aktien zur Durchführung einer 
Aktiendividende zu verwenden, soll der Vorstand gemäß 
lit. g) des Beschlussvorschlags nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Gebrauch machen dürfen. Im Übrigen soll 
der Aufsichtsrat bestimmen können, dass Maßnahmen 
des Vorstands aufgrund des vorgeschlagenen Hauptver-
sammlungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung vor-
genommen werden dürfen.

Unbeschadet der Möglichkeit, die auf Grundlage der vor-
geschlagenen Erwerbsermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien gemäß lit. c) bis f) des Beschlussvorschlags zu  
verwenden, sollen die Ermächtigungen zur Verwendung 
eigener Aktien in lit. c) bis f) zusätzlich auch für solche 
Aktien entsprechend gelten, die aufgrund einer früher 
von der Hauptversammlung erteilten Erwerbsermächti-
gung erworben wurden. Das Bezugsrecht der Aktionäre 
soll auch insoweit ausgeschlossen sein. Hinsichtlich der 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts gilt das 
Vorstehende entsprechend. Hinsichtlich des Erfordernis-
ses einer Zustimmung des Aufsichtsrats soll lit. g) des 
Beschlussvorschlags entsprechend gelten.

Der Vorstand hält in Übereinstimmung mit dem Aufsichts-
rat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten 
Fällen aus den aufgezeigten Gründen – auch unter  
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Berücksichtigung eines möglichen Verwässerungseffekts – 
für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären 
für angemessen. Der Vorstand wird die nächste Haupt-
versammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 
unterrichten.

Durch Einsatz von Derivaten in Form von Put- und Call-
Optionen kann der Erwerb eigener Aktien gegebenenfalls 
optimiert werden. Auch hierbei soll dem Prinzip der 
Gleichbehandlung der Aktionäre Rechnung getragen 
werden. Der unterstützende Charakter des Einsatzes von 
Derivaten bei Erwerb eigener Aktien kommt u. a. dadurch 
zum Ausdruck, dass sie nur auf 5 % des Grundkapitals 
beschränkt sind. Die Laufzeit der Optionen beträgt maxi-
mal 18 Monate und ist so zu wählen, dass der Aktiener-
werb in Ausübung der Optionen spätestens am 28. April 
2019 erfolgt. Bei der Verwendung der Aktien, die unter 
dem Einsatz von Derivaten erworben werden, soll sich 
kein Unterschied zum direkten Erwerb ergeben. 

Für die Gesellschaft kann es von Vorteil sein, eigene  
Aktien unter Einsatz von Put-Optionen oder Call-Optionen 
zu erwerben.

Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft 
dem Erwerber das Recht ein, Aktien der Gesellschaft zu 
einem festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesell-
schaft zu verkaufen. Als Gegenleistung erhält die Gesell-
schaft eine Optionsprämie. Wird die Put-Option ausge-
übt, so vermindert die vom Erwerber der Put-Option 
gezahlte Optionsprämie den von der Gesellschaft für den 
Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Aus 
Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter 
Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungs-
preis bereits bei Abschluss des Optionsgeschäfts festge-
legt wird, während die Liquidität erst bei Ausübung ab-
fließt. Der Einsatz von Put-Optionen beim Aktienrückkauf 
kann etwa sinnvoll sein, wenn die Gesellschaft bei niedri-
gen Kursen beabsichtigt, eigene Aktien zurückzuerwerben, 
sich aber über den optimalen Zeitpunkt für den Rückkauf 
nicht sicher ist. Wird die Option nicht ausgeübt, kann die 
Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen Aktien erwer-
ben. Ihr verbleibt jedoch die Optionsprämie. Beim Erwerb 
einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung 
einer Optionsprämie das Recht, Aktien der Gesellschaft 
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zu einem festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Ver-
äußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Aus-
übung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann  
wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesell-
schaft über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien 
dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter 
kaufen kann. Auf diese Weise kann sich die Gesellschaft 
gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich wird 
die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei Aus-
übung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für 
die Aktien gezahlt werden muss.

Ein Anspruch der Aktionäre, solche Optionsgeschäfte mit 
der Gesellschaft abzuschließen, ist in der Ermächtigung 
nicht vorgesehen. Hierdurch sowie aufgrund des Umstands, 
dass die Gesellschaft die Optionsgeschäfte ausschließlich 
mit einem Finanzinstitut abschließen kann, wird die Ver-
waltung – anders als bei einem Angebot zum Abschluss 
von Optionsgeschäften an alle Aktionäre – in die Lage ver-
setzt, Optionsgeschäfte auch kurzfristig abschließen und 
damit schnell auf Marktsituationen reagieren zu können. 

Durch die im Beschluss getroffenen Festlegungen wird 
ausgeschlossen, dass Aktionäre beim Erwerb eigener  
Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen einen 
wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Da die 
Gesellschaft aufgrund der in der Ermächtigung vorgese-
henen Regelungen zur Höhe der Optionsprämie einen 
marktnahen Preis vereinnahmt bzw. zahlt, erleiden die an 
den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionäre insbe-
sondere keinen wesentlichen wertmäßigen Nachteil. Die 
Stellung der Aktionäre entspricht im Wesentlichen ihrer 
Stellung beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem 
nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft 
verkaufen können. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass ein 
Anspruch der Aktionäre, die Optionsgeschäfte mit der 
Gesellschaft abzuschließen, ausgeschlossen ist.

Bei Abwägung all dieser Umstände ist der Ausschluss  
eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre sachlich 
gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären angemes-
sen. Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung 
über eine Ausnutzung der Ermächtigung zum Einsatz von 
Derivaten informieren.
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9. Zustimmung zu Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsverträgen zwischen der Gesellschaft und 
acht Konzerngesellschaften (Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung)
Eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften durch das 
„Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-
mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts“ 
vom 20. Februar 2013 erfordert eine Anpassung von Unter-
nehmensverträgen der Gesellschaft mit Konzerngesell-
schaften in Form von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung. Anlässlich dieser Änderung sollen einerseits die 
bereits bestehenden Gewinnabführungsverträge zwischen 
der Gesellschaft einerseits und der Bayer Bitterfeld GmbH, 
Wolfen, der Bayer Innovation GmbH, Leverkusen, der 
Bayer Real Estate GmbH, Leverkusen, der Erste K-W-A 
Beteiligungsgesellschaft, Leverkusen, und der Zweite  
K-W-A Beteiligungsgesellschaft, Leverkusen, durch neu 
abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
verträge ersetzt werden. Andererseits sollen auch die 
bereits geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsverträge zwischen der Gesellschaft einerseits und 
der Bayer Business Services GmbH, Leverkusen, der Bayer 
Technology Services, Leverkusen, und der Bayer US IP 
GmbH, Leverkusen, andererseits neu gefasst und auf die-
sem Wege mit einem einheitlichen Text versehen werden. 

Demgemäß haben in der so geänderten Fassung alle Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen 
der Gesellschaft („BAYER“) und der jeweiligen Konzern- 
gesellschaft („KONZERNGESELLSCHAFT“) folgenden wesent-
lichen Inhalt: 

***

§ 1
Leitung
(1)  KONZERNGESELLSCHAFT unterstellt die Leitung ihrer 

Gesellschaft BAYER. BAYER ist demgemäß berechtigt, 
der Geschäftsführung der KONZERNGESELLSCHAFT hin-
sichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu 
erteilen. Die Vorschriften des § 308 AktG in seiner je-
weils gültigen Fassung gelten entsprechend. 
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(2)  BAYER wird das Weisungsrecht nur durch den Vorstand 
ausüben. Weisungen bedürfen der schriftlichen Form.

§ 2
Gewinnabführung
(1)  KONZERNGESELLSCHAFT verpflichtet sich, ihren ganzen 

Gewinn an BAYER abzuführen. Die Vorschriften des  
§ 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gelten 
entsprechend.

(2)  KONZERNGESELLSCHAFT kann mit Zustimmung von BAYER 
Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinn-
rücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies 
handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 
Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere 
Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind auf Ver-
langen von BAYER aufzulösen. 

(3)  Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von 
anderen Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB, die 
vor Beginn dieses Vertrags gebildet wurden, oder von 
Kapitalrücklagen ist ausgeschlossen.

§ 3
Verlustübernahme
Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung gelten entsprechend. 

§ 4
Wirksamwerden und Dauer
(1)  Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die 

Hauptversammlung von BAYER und der Gesellschafter-
versammlung von KONZERNGESELLSCHAFT.

(2)  Dieser Vertrag wird in seiner geänderten Fassung mit 
seiner Eintragung in das Handelsregister des Sitzes 
der KONZERNGESELLSCHAFT wirksam und gilt – mit 
Ausnahme des Weisungsrechts – rückwirkend für die 
Zeit ab Beginn des Geschäftsjahrs, in dem die Eintra-
gung erfolgt. Das Weisungsrecht kann erst ab Eintra-
gung des Vertrags in seiner geänderten Fassung in das 
Handelsregister des Sitzes der KONZERNGESELLSCHAFT 
ausgeübt werden. Für die Zeit vor dem Wirksam werden 
des Vertrages in seiner geänderten Fassung gilt der 
Vertrag in der ursprünglichen Fassung.

DE_02_Einladung_zur_Bayer_HV_Innenteil.indd   53 22.02.14   10:15



Tagesordnung

54

Tagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2014

(3)  Der Vertrag kann ordentlich zum Ende eines Geschäfts-
jahrs unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten 
gekündigt werden, erstmals jedoch zum Ende des Ge-
schäftsjahrs, das mindestens fünf Zeitjahre nach dem 
Beginn des Geschäftsjahrs endet, in dem der Vertrag 
in seiner geänderten Fassung wirksam wird. Wird er 
nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher 
Kündigungsfrist um jeweils ein Geschäftsjahr.

(4)  Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt 
unberührt. BAYER ist insbesondere zur Kündigung aus 
wichtigem Grund berechtigt, wenn sie nicht mehr mit 
Mehrheit an der KONZERNGESELLSCHAFT beteiligt ist, ein 
weiterer Gesellschafter an der KONZERNGESELLSCHAFT be-
teiligt wird oder einer der in R 60 Abs. 6 Satz 2 KStR 2004 
oder einer an deren Stelle tretenden Verwaltungs an wei-
sung geregelten Fälle vorliegt. Ein wichtiger Grund zur 
außerordentlichen Kündigung sind insbeson dere auch 
Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation einer Partei.

§ 5
Sonstige Bestimmungen
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder 
mehrerer Bestimmungen dieses Vertrags berührt die  
Gültigkeit der übrigen nicht.

***

Alle Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sind 
im jeweiligen gemeinsamen Vertragsbericht des Vorstands 
der Gesellschaft und der jeweiligen Geschäftsführung der 
Konzerngesellschaft näher erläutert und begründet. Über 
die Zustimmung zu den einzelnen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsverträgen soll einzeln abgestimmt 
werden. 

A)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der Bayer Business 
Services GmbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen  
der Gesellschaft („BAYER“) und der Bayer Business  
Services GmbH („KONZERNGESELLSCHAFT“) vom  
4. / 17. Februar 2014 zuzustimmen. 
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  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

B)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der Bayer Technology 
Services GmbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen  
der Gesellschaft („BAYER“) und der Bayer Technology  
Services GmbH („KONZERNGESELLSCHAFT“) vom  
17. Februar 2014 zuzustimmen. 

  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

C)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der Bayer US IP GmbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft („BAYER“) und der Bayer US IP GmbH 
(„KONZERNGESELLSCHAFT“) vom 17. Februar 2014 
 zuzustimmen. 

  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

D)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der Bayer Bitterfeld 
GmbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft („BAYER“) und der Bayer Bitterfeld GmbH 
(„KONZERNGESELLSCHAFT“) vom 11. / 17. Februar 2014 
zuzustimmen. 

  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

E)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der Bayer Innovation 
GmbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft („BAYER“) und der Bayer Innovation GmbH 
(„KONZERNGESELLSCHAFT“) vom 17. Februar 2014  
zuzustimmen. 
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  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

F)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der Bayer Real Estate 
GmbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft („BAYER“) und der Bayer Real Estate GmbH 
(„KONZERNGESELLSCHAFT“) vom 17. Februar 2014  
zu zustimmen. 

  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

G)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der  
Erste K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft („BAYER“) und der Erste K-W-A Beteili-
gungsgesellschaft mbH („KONZERNGESELLSCHAFT“) 
vom 17. Februar 2014 zuzustimmen. 

  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

H)  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Bayer AG und der  
Zweite K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft („BAYER“) und der Zweite K-W-A Beteili-
gungsgesellschaft mbH („KONZERNGESELLSCHAFT“) 
vom 17. Februar 2014 zuzustimmen. 

  Der wesentliche Inhalt des Vertrags ist oben wieder-
gegeben. 

10. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für 
eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanz
berichts 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung 
des Prüfungsausschusses, die PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
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Essen, als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2014 sowie als Prüfer für eine prüferische 
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlage-
berichts zum 30. Juni 2014 zu wählen.

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen 
mit dieser Einberufung insbesondere folgende Unterlagen 
im Internet unter www.bayer.de / hauptversammlung zu-
gänglich: 

• Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefass-
ter Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats, erläuternder 
Bericht des Vorstands zu den übernahmerelevanten 
Angaben, Vorschlag des Vorstands für die Verwendung 
des Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr 2013 
(Tagesordnungspunkt 1).

• Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. 
m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Tagesordnungspunkt 5)

• Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. 
m. § 186 Abs. 4 AktG (Tagesordnungspunkt 6)

• Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. 
m. § 186 Abs. 4 AktG (Tagesordnungspunkt 7)

• Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V.  
m. § 186 Abs. 4 AktG (Tagesordnungspunkt 8)

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwi-
schen der Gesellschaft und den betreffenden acht 
Konzerngesellschaften, der jeweilige gemeinsame Be-
richt von Vorstand und Geschäftsführung zum Vertrag 
sowie die Jahresabschlüsse der Parteien der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsverträge, die zusam-
mengefassten Lageberichte der Gesellschaft und ge-
gebenenfalls die Lageberichte der betreffenden 
Kon zerngesellschaften, jeweils – soweit verfügbar – 
für die letzten drei Geschäftsjahre (Tagesordnungs-
punkt 9).

Diese Unterlagen sind zudem auch während der Haupt-
versammlung zugänglich. Zusätzlich werden diese Unter-
lagen auf Verlangen jedem Aktionär kostenlos in Kopie 
überlassen; dies gilt bei den Unterlagen zu Tagesord-
nungspunkt 1 mit der Ausnahme der Anteilsbesitzliste 
für den Konzern gemäß § 313 Abs. 2 HGB und bei den 
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Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 nur für die Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsverträge, die jeweiligen 
gemeinsamen Berichte sowie die Jahresabschlüsse der 
Parteien und gegebenenfalls die Lageberichte der betref-
fenden Konzerngesellschaften, jeweils – soweit verfügbar 
– für die letzten drei Geschäftsjahre.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte, Erwerb 
eigener Aktien
Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einbe-
rufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 
826.947.808 auf den Namen lautende Aktien (Stückaktien), 
die jeweils eine Stimme gewähren. 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung 
des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur  
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und 
sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung  
muss der Gesellschaft daher spätestens bis Dienstag,  
22. April 2014, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden  
Adresse

Bayer Aktiengesellschaft 
Aktionärsservice 
Postfach 14 60 
61365 Friedrichsdorf 
Telefax-Nr.: + 49 (0)69 / 2222-34280 
E-Mail-Adresse: bayer.hv@rsgmbh.com 

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internet-
service zur Hauptversammlung  (nachfolgend „Aktionärs-
portal HV-Service“) elektronisch unter der Internetadres-
se www.aktionaersportal.bayer.de gemäß dem dafür 
vorgesehenen Verfahren zugegangen sein. 

Für die Nutzung des „Aktionärsportal HV-Service“ ist eine 
Zugangsberechtigung erforderlich. Die notwendigen An-
gaben für den Zugang zum „Aktionärsportal HV-Service“ 
(Aktionärsnummer und individuelle Zugangsnummer) 
werden mit der Einladung übersandt. Der „Aktionärs-
portal HV-Service“ steht voraussichtlich ab 2. April 2014 
zur Verfügung. Die Nutzung ist nur bei Eintragung des 
Aktionärs im Aktienregister bis spätestens Montag,  
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14. April 2014 (Eintragungsstand nach der letzten Um-
schreibung an diesem Tag), gewährleistet. Bei nachfol-
gender Eintragung stehen jedenfalls die anderweitig  
eröffneten Möglichkeiten der Anmeldung zur Verfügung. 
Diejenigen Aktionäre, die dem E-Mail-Versand der Haupt-
versammlungsunterlagen zugestimmt haben, erhalten die 
E-Mail mit der Einberufung als Dateianhang an die von 
ihnen bestimmte E-Mail-Adresse.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 
AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister 
eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die An-
zahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist 
demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungs-
technischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, 
23. April 2014, bis einschließlich Dienstag, 29. April 2014, 
keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. 
Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregis-
ters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der 
letzten Umschreibung am Dienstag, 22. April 2014. Tech-
nisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Tech-
nical Record Date) ist mithin der Ablauf, d.h. 24:00 Uhr, 
des 22. April 2014. 

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige 
diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder 
Vereinigungen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ih-
nen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktien-
register eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächti-
gung ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung 
finden sich in § 135 AktG.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf 
dem den Aktionären übersandten Anmeldeformular sowie 
auf der Internetseite www.bayer.de / hauptversammlung

Nach rechtzeitigem Zugang der Anmeldung werden Ein-
trittskarten zur Hauptversammlung ausgestellt, soweit 
sich die Aktionäre nicht für die Bevollmächtigung eines 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 
oder die Briefwahl entschieden haben. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der  
erwarteten großen Zahl von Anmeldungen zu unserer 
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Hauptversammlung grundsätzlich maximal zwei Ein-
trittskarten pro Aktionär zuschicken. Dies gilt nicht bei 
der Bevollmächtigung von Inhabern von American  
Depositary Shares der Gesellschaft durch die Verwahr-
bank („Custodian“).

Der Handel mit Aktien wird durch eine Anmeldung zur 
Hauptversammlung nicht blockiert. Auch nach erfolgter 
Anmeldung können Aktionäre daher über ihre Aktien 
weiter frei verfügen. Da im Verhältnis zur Gesellschaft als 
Aktionär nur gilt, wer als solcher am Tag der Hauptver-
sammlung im Aktienregister eingetragen ist, kann eine 
Verfügung jedoch Auswirkungen auf die Teilnahme-
berechtigung und die Berechtigung zur Ausübung des 
Stimmrechts haben.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevoll-
mächtigten
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch  
einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von 
Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesen Fällen ist 
eine rechtzeitige Anmeldung (siehe oben unter „Teilnahme 
an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts“) erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist so-
wohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. 
Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen ge-
genüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber 
der Gesellschaft in Betracht. Insbesondere kann der Aktio-
när bei der Anmeldung erklären, dass er an der Hauptver-
sammlung nicht persönlich, sondern durch einen be-
stimmten Bevollmächtigten teilnehmen will. 

Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Einladung zur 
Hauptversammlung ein Anmeldeformular, das unter an-
derem zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder 
zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten 
verwendet werden kann. Ein Muster des Anmeldeformu-
lars wird den Aktionären zudem auf der Internetseite 
www.bayer.de / hauptversammlung zur Einsichtnahme  
zugänglich gemacht. Außerdem befinden sich im Stimm-
kartenblock, der bei Einlass zur Hauptversammlung aus-
gehändigt wird, Karten für die Vollmachts- und ggf.  
Weisungserteilung während der Hauptversammlung.  
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Der „Aktionärsportal HV-Service“ beinhaltet zudem ein 
(Online-)Formular, das bereits mit der Anmeldung, aber 
auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Vollmachtsertei-
lung an Dritte sowie eine Vollmachts- und Weisungsertei-
lung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter ermöglicht. Die von der Gesellschaft ausge stellten 
Eintrittskarten enthalten ebenfalls ein Formular zur Voll-
machtserteilung. 

Die Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Stimm-
rechts vertretung Gebrauch machen wollen, werden ins-
besondere auf das Folgende hingewiesen:

Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Ge-
sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmäch-
tigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter werden aufgrund einer ihnen erteilten Vollmacht 
das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung 
erteilt wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß abzu-
stimmen. Dabei sind allerdings nur Weisungen zu Be-
schlussvorschlägen (einschließlich etwaiger Anpassun-
gen) von Vorstand und / oder Aufsichtsrat und zu mit 
einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 
AktG bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von Aktio-
nären möglich.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB), sofern diese nicht unter Nutzung des  
„Aktionärsportal HV-Service“ erfolgen.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter können vor der Hauptver-
sammlung durch die Rücksendung des zusammen mit 
der Einladung zur Hauptversammlung übersandten An-
meldeformulars per Brief oder im Rahmen der Hauptver-
sammlung durch Nutzung der im Stimmkartenblock da-
für vorgesehenen Vollmachtskarte erfolgen. Unbeschadet 
der notwendigen Anmeldung bis Dienstag, 22. April 2014, 
24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts“), muss im 
Falle der Vollmachtserteilung per Brief dieser bis Montag, 
28. April 2014 (Tag des Posteingangs), unter der oben 
genannten postalischen Anschrift zugegangen sein. 
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Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter können unter Nutzung des 
übersandten Anmeldeformulars zudem auch per Fax unter 
der oben genannten Fax-Nummer oder elektronisch über 
den „Aktionärsportal HV-Service“ (siehe „Teilnahme an 
der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) 
unter Nutzung des dort enthaltenen (Online-)Formulars 
erteilt werden. Unbeschadet der notwendigen Anmeldung 
bis Dienstag, 22. April 2014, 24:00 Uhr (siehe oben unter 
„Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung 
des Stimmrechts“), ist die Erteilung von Vollmacht und 
Weisungen per Fax oder über den „Aktionärsportal  
HV-Service“ jeweils bis Montag, 28. April 2014, 12:00 
Uhr, möglich. 

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an einen von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten 
die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der 
Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. Möchte 
ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung ei-
nes von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ters an der Hauptversammlung selbst oder durch einen 
Vertreter teilnehmen und die betreffenden Aktien vertre-
ten, so ist dies möglich. Insoweit wird der von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht 
nicht ausüben. Ebenso wird der von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht aus-
üben, soweit ein Aktionär seine Stimmen durch Briefwahl 
abgibt (siehe unten unter „Stimmabgabe durch Brief-
wahl“). 

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter fin-
den sich ebenfalls auf dem übersandten Anmeldeformular. 

Bevollmächtigung anderer Personen
Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer an-
deren Person als einem von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erfolgt und nicht dem Anwendungs-
bereich des § 135 AktG (insbesondere Bevollmächtigung 
von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) unter-
liegt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf von Voll-
machten sowie den Nachweis gegenüber der Gesellschaft 
ist Textform (§ 126b BGB) erforderlich. Erfolgt die Erteilung 
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der Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft, so kann diese unter der oben 
genannten Adresse in Textform (§ 126b BGB) oder darüber 
hinaus auch unter Nutzung des „Aktionärs portal HV-Ser-
vice“ (siehe „Teilnahme an der Hauptversammlung und 
Ausübung des Stimmrechts“) abgegeben werden. 

Im Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere 
Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsver-
einigungen) wird weder von § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG 
Textform verlangt noch enthält die Satzung für diesen 
Fall eine besondere Regelung. Deshalb können die Kre-
ditinstitute sowie sonstige diesen gemäß § 135 AktG 
gleichgestellte Personen oder Vereinigungen für ihre  
Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für 
diesen Fall der Vollmachtserteilung geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen, insbesondere denen in § 135 AktG, 
genügen müssen. 

Nachweisübermittlung
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Ge-
sellschaft erteilt oder wird der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis 
der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen 
die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevoll-
mächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis 
der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus  
§ 135 AktG etwas anderes ergibt. Ein Nachweis der  
Bevollmächtigung kann der Gesellschaft bereits vor der 
Hauptversammlung übermittelt werden. 

Wir bieten folgende Wege elektronischer Kommunikation 
zur Übermittlung des Nachweises über die Bestellung  
eines Bevollmächtigten an. Der Nachweis kann der Ge-
sellschaft unter Nutzung des „Aktionärsportal HV-Service“ 
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren (siehe oben 
unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Aus-
übung des Stimmrechts“) oder per E-Mail an die E-Mail-
Adresse bayer.hv@rsgmbh.com übermittelt werden. Die 
Übermittlung des Nachweises über den „Aktionärsportal 
HV-Service“ ist bis Montag, 28. April 2014, 12:00 Uhr, 
möglich. Der per E-Mail übermittelte Nachweis der Be-
vollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig 
zugeordnet werden, wenn entweder der Name, das  
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Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs oder die 
Aktionärsnummer angegeben sind. Angegeben werden 
sollen auch der Name und die postalische Anschrift des 
zu Bevollmächtigenden, damit diesem die Eintrittskarte 
übersandt werden kann. 

Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimmen auch schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen („Briefwahl“). 
Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung erforderlich 
(siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts“). Die Abgabe von 
Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über 
Beschlussvorschläge (einschließlich etwaiger Anpassun-
gen) von Vorstand und / oder Aufsichtsrat und auf mit einer 
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären 
beschränkt.

Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis Dienstag, 
22. April 2014, 24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme 
an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts“), kann die schriftliche Briefwahl bis Montag,  
28. April 2014 (Tag des Posteingangs) unter der obigen 
postalischen Adresse (siehe „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts“), eingehen.

Die Stimmabgabe durch Briefwahl kann auch per Fax unter 
der oben genannten Fax-Nummer oder elektronisch über 
den „Aktionärsportal HV-Service“ zur Hauptversammlung 
(siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts“) unter Nutzung des dort 
enthaltenen (Online-)Formulars erfolgen. Unbeschadet 
der notwendigen Anmeldung bis Dienstag, 22. April 2014, 
24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts“), ist die 
Stimmabgabe per Fax oder über den „Aktionärsportal  
HV-Service“ jeweils bis Montag, 28. April 2014, 12:00 Uhr, 
möglich.

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl 
gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten 
der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. 
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Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe 
durch Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder 
durch einen Vertreter teilnehmen und die betreffenden 
Aktien vertreten, so ist dies möglich, gilt aber als Wider-
ruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe. 

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereini-
gungen und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte 
Personen können sich der Briefwahl bedienen.

Ergänzung der Tagesordnung 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten  
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000 Euro (das entspricht 195.313 Aktien) erreichen, 
können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen ist in schriftlicher Form an den Vorstand zu 
richten; es kann wie folgt adressiert werden:

Bayer Aktiengesellschaft 
Vorstand 
Gebäude W11 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen

Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, 
also bis Samstag, 29. März 2014, 24:00 Uhr, zugehen. 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-
tens drei Monaten vor dem Tag des Zugangs des Verlan-
gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung über den Antrag halten. Bekannt zu 
machende Ergänzungen der Tagesordnung werden –  
soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt ge-
macht werden – unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht. Sie sind außerdem unverzüglich über die Inter-
netadresse www.bayer.de / hauptversammlung zugänglich.

Gegenantragsrecht und Wahlvorschläge
Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge 
zu Punkten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung 
in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür 
vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröf-
fentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf.
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Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 
AktG und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, 
die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter 
www.bayer.de / hauptversammlung zugänglich machen, 
wenn sie der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis Montag, 14. April 2014, 24:00 Uhr, 
der Gesellschaft an nachfolgend genannte Adresse:

Bayer Aktiengesellschaft 
Gebäude Q26 (Rechtsabteilung) 
Kaiser-Wilhelm-Allee 20 
51373 Leverkusen 
Telefax: + 49 (0) 214 / 30-26786 
E-Mail-Adresse: hv.gegenantraege@bayer.com

übersandt hat und die übrigen Voraussetzungen für eine 
entsprechende Pflicht gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG 
erfüllt sind. 

Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in 
der Hauptversammlung gestelltes Verlangen in der 
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sach-
gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht 
besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen und die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen. Außerdem ist zu Tagesordnungs-
punkt 9 gemäß § 293g Abs. 3 AktG jedem Aktionär auf 
ein in der Hauptversammlung gestelltes Verlangen vom 
Vorstand Auskunft über alle für den Vertragsschluss  
wesentlichen Angelegenheiten der unter diesem Tages-
ordnungspunkt genannten Gesellschaften des Bayer- 
Konzerns zu geben.
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Weitergehende Erläuterungen
Diese und weitergehende Informationen zu den Rechten 
der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 
und § 131 Abs. 1 AktG sind auf der Internetseite der  
Gesellschaft unter www.bayer.de / hauptversammlung  
zugänglich.

Teilweise Übertragung
Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte  
Öffentlichkeit können die Rede des Vorstandsvorsitzen-
den in der Hauptversammlung am 29. April 2014 ab  
ca. 10:10 Uhr live im Internet unter www.bayer.de / haupt-
versammlung verfolgen. Eine darüber hinausgehende 
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung  
erfolgt nicht.

Leverkusen, im Februar 2014 
Bayer Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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Wahlen  
zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 endet 
die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr.-Ing.  
Ekkehard D. Schulz, Krefeld, und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ernst-Ludwig Winnacker, München. Daher ist eine Wahl 
von zwei Vertretern der Anteilseigner erforderlich. Der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 
101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Mitbestim-
mungsgesetz 1976 aus je 10 Mitgliedern der Anteilseigner 
und der Arbeitnehmer zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf einen entsprechen-
den Vorschlag des Nominierungsausschusses – vor, als 
Mitglieder des Aufsichtsrats Frau Dr. rer. nat. Simone  
Bagel-Trah für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 
2018 beschließt, und Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult.  
Ernst-Ludwig Winnacker für die Zeit bis zum 29. April 2016 
zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der 
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebun-
den. Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt 
werden.

Frau Dr. rer. nat. Bagel-Trah ist zurzeit nicht Mitglied des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winnacker ist von der Hauptver-
sammlung 2012 zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur 
Hauptversammlung 2014 gewählt worden und soll nun 
für zwei weitere Jahre wiedergewählt werden. Als sein 
Nachfolger soll gemäß derzeitiger Planung Herr Prof.  
Dr. Wolfgang Plischke der ordentlichen Hauptversammlung 
des Jahres 2016 zur Wahl vorgeschlagen werden, damit 
auch weiterhin ein Mitglied mit besonderer Kompetenz 
im Bereich der Forschung dem Gremium angehört. Prof. 
Dr. Plischke scheidet zum Ablauf des 29. April 2014 aus 
dem Vorstand der Gesellschaft aus, sodass seine gesetz-
lich vorgesehene Wartezeit (sogenannte „Cooling-off-  
Periode“) für die Mitgliedschaft früherer Vorstandsmit-
glieder im Aufsicht srat (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG) 
zwei Jahre später in 2016 abläuft.
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PROF. DR. DR. H.C.  
MULT. ERNST-LUDWIG 
WINNACKER 

geb. 26.7.1941 
in Frankfurt a. M.

Generalsekretär des Human 
Frontier Science Program 
(Straßburg) 

1960 bis 1965 Studium der 
 Chemie an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in 
 Zürich;

1968 Promotion;

1968 bis 1972 Postdoktorate an 
der University of California in 
Berkeley und dem Karolinska 
Institut in Stockholm;

1972 bis 1977 Assistent und 
Gastprofessor der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft am 
Institut für Genetik der Univer
sität zu Köln;

1977 bis 1980 C3Professur am 
Institut für Biochemie der Lud
wigMaximiliansUniversität 
(LMU) München;

seit 1980 Professor für Bioche
mie an der LMU München;

1984 bis 1997 Leiter des Labo
ratoriums für Molekulare Bio
logie – Genzentrum der LMU 
München;

1987 bis 1993 Vizepräsident der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft; 

1998 bis 2006 Präsident der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft;

2007 bis 2009 Erster General
sekretär des Europäischen For
schungsrates (ERC), Brüssel;

Mitglied im Aufsichtsrat der 
Bayer AG seit April 1997

DR. SIMONE BAGEL-TRAH

geb. 10.1.1969 
in Düsseldorf

Unternehmerin, Vorsitzende  
des Aufsichtsrats und des  
Gesellschafterausschusses der  
Henkel AG & Co. KGaA

 

1988 bis 1993 Studium der 
 Biologie an der Rheinischen 
FriedrichWilhelms Universität 
Bonn;

1998 Promotion in Mikrobio
logie;

1998 bis 2000 Selbstständige 
Beratungstätigkeit; Projektma
nagement für den „Verein für 
angewandte Mikrobiologie“; 
Koordination von Industriepro
jekten für die Pharmazeutische 
Mikrobiologie an der Universität 
Bonn;

1999 bis 2001 Mitglied des Auf
sichtsrats der Cognis B. V.;

seit 2000 Partner und Geschäfts
führerin der Antiinfectives Intel
ligence Gesellschaft für klinisch
mikrobiologische Forschung und 
Kommunikation mbH;

2001 bis 2005 Mitglied des Auf
sichtsrates der Henkel KGaA;

2005 bis 2008 Mitglied des 
 Gesellschafterausschusses der 
Henkel KGaA;

2008 bis 2009 Mitglied des Auf
sichtsrats und stellvertretende 
Vorsitzende des Gesellschafter
ausschusses der Henkel AG & Co. 
KGaA; stellvertretende Vorsit
zende des Aufsichtsrats der 
Henkel Management AG
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Kennzahlen  

 2012 2013 Veränderung

 in Mio € in Mio € in %

Umsatzerlöse 39.741 40.157 1,0

EBIT1 3.928 4.934 25,6

EBIT vor Sondereinflüssen2 5.639 5.773 2,4

EBITDA3 6.916 7.830 13,2

EBITDA vor Sondereinflüssen2 8.280 8.401 1,5

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen4 20,8 % 20,9 %  

Ergebnis vor Ertragsteuern 3.176 4.207 32,5

Konzernergebnis 2.403 3.189 32,7

Ergebnis je Aktie (in €)5 2,91 3,86 32,6

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)6 5,30 5,61 5,8

Brutto-Cashflow7 4.556 5.832 28,0

Netto-Cashflow8 4.530 5.171 14,2

Nettofinanzverschuldung 7.022 6.731 – 4,1

Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 2.012 2.155 7,1

Forschungs- und Entwicklungskosten 3.013 3.190 5,9

Dividende pro Aktie der Bayer AG in € 1,90 2,10 10,5

Vorjahreswerte angepasst 
1  EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
2  EBIT(DA) vor Sondereinflüssen sind Kennzahlen, die nach den internationalen Rechnungslegungsvor-

schriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. 
Das EBITDA vor Sondereinflüssen ist eine geeignetere Kennzahl für die Beurteilung der operativen 
Geschäftstätigkeit, da es weder durch Abschreibungen oder Wertaufholungen von immateriellen  
Ver mögenswerten und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse beeinträchtigt ist. Das Unternehmen 
möchte dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage vermitteln, das im Zeitablauf vergleich-
bar und zutreffend informiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht,  Kapitel 16.2 „Ermittlung  
des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“, S.121 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

3  EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen und abzüglich Wertaufholungen von immateriellen Vermögens-
werten und Sachanlagen. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.2 „Ermittlung des 
EBIT(DA) vor  Sondereinflüssen“, S.121 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

4  Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sonderein-
flüssen und den Umsatzerlösen. 

5  Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch 
durchschnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16],  
S. 225 im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

6  Das bereinigte Ergebnis je Aktie ist eine Kennzahl, die nach den internationalen Rechnungslegungsvor-
schriften nicht definiert ist. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild 
der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbar und zutreffend informiert. Zur Ermittlung 
des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.3 „Bereinigtes 
Ergebnis je Aktie“, S. 122 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

7  Brutto-Cashflow: Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich Finanz-
ergebnis abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertrag steuern zuzüglich Abschreibungen abzüglich 
Wertauf holungen zuzüglich bzw. ab züglich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Ge-
winne bzw.  zuzüglich Verluste aus dem Abgang von langfristigen Ver mögenswerten  abzüglich Gewinne 
aus der Neubewertung bisheriger Vermögens werte bei stufenweisem Unternehmenserwerb. Die Position 
Ver änderung der Pensionsrückstellungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirk samer Effekte 
im Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsver-
pflichtungen. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.5 „Finanzlage und Investitionen 
Bayer-Konzern“, S. 125 ff. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

8  Netto-Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7.
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Kennzahlen  

 2012 2013 Veränderung

 in Mio € in Mio € in %

Umsatzerlöse 39.741 40.157 1,0

EBIT1 3.928 4.934 25,6

EBIT vor Sondereinflüssen2 5.639 5.773 2,4

EBITDA3 6.916 7.830 13,2

EBITDA vor Sondereinflüssen2 8.280 8.401 1,5

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen4 20,8 % 20,9 %  

Ergebnis vor Ertragsteuern 3.176 4.207 32,5

Konzernergebnis 2.403 3.189 32,7

Ergebnis je Aktie (in €)5 2,91 3,86 32,6

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)6 5,30 5,61 5,8

Brutto-Cashflow7 4.556 5.832 28,0

Netto-Cashflow8 4.530 5.171 14,2

Nettofinanzverschuldung 7.022 6.731 – 4,1

Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 2.012 2.155 7,1

Forschungs- und Entwicklungskosten 3.013 3.190 5,9

Dividende pro Aktie der Bayer AG in € 1,90 2,10 10,5

Vorjahreswerte angepasst 
1  EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
2  EBIT(DA) vor Sondereinflüssen sind Kennzahlen, die nach den internationalen Rechnungslegungsvor-

schriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. 
Das EBITDA vor Sondereinflüssen ist eine geeignetere Kennzahl für die Beurteilung der operativen 
Geschäftstätigkeit, da es weder durch Abschreibungen oder Wertaufholungen von immateriellen  
Ver mögenswerten und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse beeinträchtigt ist. Das Unternehmen 
möchte dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage vermitteln, das im Zeitablauf vergleich-
bar und zutreffend informiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht,  Kapitel 16.2 „Ermittlung  
des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“, S.121 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

3  EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen und abzüglich Wertaufholungen von immateriellen Vermögens-
werten und Sachanlagen. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.2 „Ermittlung des 
EBIT(DA) vor  Sondereinflüssen“, S.121 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

4  Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sonderein-
flüssen und den Umsatzerlösen. 

5  Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch 
durchschnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16],  
S. 225 im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

6  Das bereinigte Ergebnis je Aktie ist eine Kennzahl, die nach den internationalen Rechnungslegungsvor-
schriften nicht definiert ist. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild 
der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbar und zutreffend informiert. Zur Ermittlung 
des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.3 „Bereinigtes 
Ergebnis je Aktie“, S. 122 f. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

7  Brutto-Cashflow: Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich Finanz-
ergebnis abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertrag steuern zuzüglich Abschreibungen abzüglich 
Wertauf holungen zuzüglich bzw. ab züglich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Ge-
winne bzw.  zuzüglich Verluste aus dem Abgang von langfristigen Ver mögenswerten  abzüglich Gewinne 
aus der Neubewertung bisheriger Vermögens werte bei stufenweisem Unternehmenserwerb. Die Position 
Ver änderung der Pensionsrückstellungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirk samer Effekte 
im Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsver-
pflichtungen. Details siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 16.5 „Finanzlage und Investitionen 
Bayer-Konzern“, S. 125 ff. im Bayer-Geschäftsbericht 2013.

8  Netto-Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7.
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